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108. Sitzung 

Bonn, den 18. Juni 1974 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 15.00 Uhr 

Vizepräsident von Hassel: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich unserem 
Kollegen Herrn Dr. Schmidt (Gellersen) zu seinem 
60. Geburtstag gratulieren, den er vorgestern, am 
16. Juni, beging. 

(Beifall.) 

Herzliche Glückwünsche des ganzen Hauses! 

Meine Damen und Herren, ich rufe den Punkt 2 
unserer Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Neuordnung und Bereinigung 
des Rechts im Verkehr mit Lebensmitteln, 
Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln 
und sonstigen Bedarfsgegenständen (Gesetz 
zur Gesamtreform des Lebensmittelrechts) 

— Drucksache 7/255 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus

-

schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 7/2255 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Carstens 
(Emstek) 

b) Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Jugend, Familie und Gesundheit 
(13. Ausschuß) 
— Drucksachen 7/2243, 7/2269 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Egert 
Abgeordneter Dr. Hammans 

(Erste Beratung 23. Sitzung) 

Ich danke den Herren Berichterstattern und frage, 
ob sie zu einer mündlichen Ergänzung das Wort be-
gehren. — Das ist nicht der Fall. 

Dann eröffne ich die allgemeine Aussprache in 
der zweiten Beratung. Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. Ich schließe die allgemeine Aussprache in 
zweiter Beratung. Wir kommen zur Einzelberatung. 

Ich darf Sie bitten, die Drucksache 7/2243 zur 
Hand zu nehmen. Ich rufe Art. 1 auf. Wird zu Art. 1 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wir  

kommen zur Abstimmung über den Art. 1. Wer ihm 
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Es 
ist einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe den Art. 2 auf. Wird das Wort begehrt? 
— Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Aussprache 
zur Einzelberatung des Art. 2. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Wer dem Art. 2 zustimmt, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe auf — ich glaube, ich kann zusammen 
aufrufen — die Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sowie 
Einleitung und Überschrift. — Das Wort wird nicht 
begehrt. Ich schließe die Beratung. Wir kommen zur 
Abstimmung. Wer diesen Artikeln zustimmt, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Einstimmig so be-
schlossen. 

Ich rufe die 
dritte Beratung 

auf. Ich eröffne die allgemeine Aussprache in dritter 
Beratung. Das Wort erbittet der Abgeordnete 
Dr. Hammans. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Anläßlich der zweiten 
und dritten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Arzneimittelgesetzes, das wir die 
„Tierarzneimittelnovelle" nannten, habe ich bereits 
auf das Jahr 1958 Bezug genommen, in dem das 
Lebensmittelrecht auf Initiative der damaligen CDU/ 
CSU-FDP-Regierung reformiert wurde. Manche von 
Ihnen, meine Damen und Herren, werden sich daran 
erinnern, daß bis zum Jahre 1958 im Lebensmittel-
bereich alles erlaubt war, was nicht schädlich war. 
Das an sich sehr vernünftige Prinzip, alles, was 
nicht schadet, im Lebensmittelbereich auch nicht zu 
verbieten, hat aber einen sehr großen Nachteil, der 
darin liegt, daß man sich erst nach Eintritt eines 
Schadensfalles um die Ursachen dieses Schadens 
kümmern und dann versuchen konnte, Abhilfe zu 
schaffen, eventuell durch Verbote. Erst danach 
konnte man versuchen, ganze Partien von Lebens-
mitteln zurückzunehmen, an der Grenze Beschlag-
nahmen vorzunehmen usw. 

In der großen Novelle zum Lebensmittelrecht, die 
übrigens damals mit den Stimmen des ganzen 
Hauses beschlossen wurde, wurde nun ein völlig 
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anderes System praktiziert. Von da ab war „Lebens-
mittel" ganz genau definiert. Es heißt: 

Lebensmittel sind Stoffe, die dazu bestimmt 
sind, in unverändertem oder zubereitetem oder 
verarbeitetem Zustand von Menschen verzehrt 
zu werden. Ausgenommen davon sind Stoffe, 
die überwiegend dazu bestimmt sind, zu ande-
ren Zwecken als zur Ernährung oder zum Ge-
nuß verwendet zu werden. Auch Trinkwasser 
ist Lebensmittel in diesem Sinne. 

An dieser Definition des Lebensmittels hat sich 
auch im Rahmen des jetzt vorliegenden Reform-
gesetzentwurfes nichts geändert. 

Entscheidend war im Jahre 1958 die Einführung 
des Begriffes der Zusatzstoffe. Alles, was nicht Le-
bensmittel war und trotzdem in Lebensmitteln ver-
wendet wurde, mußte als sogenannter Zusatzstoff 
nicht nur genehmigt werden, sondern ausdrücklich 
auf dem Lebensmittel bzw. der Verpackung gekenn-
zeichnet sein. Seit 1958 dürfen Lebensmitteln nur 
Zusatzstoffe, Substanzen zugesetzt werden, die in 
Positivlisten der Regierungsverordnungen als un-
bedenklich anerkannt und für die betreffenden Le-
bensmittel ausdrücklich zugelassen sind. Eine Er-
gänzung auch für den Bereich der Lebensmittel fand 
die Reform von 1958 durch das Heilmittelwerbe -
gesetz des Jahres 1961. Dieses Gesetz brachte die 
notwendige Handhabe zur Bekämpfung von Miß-
bräuchen in der gesundheits- bzw. krankheitsbezoge-
nen Werbung. 

Der von der Bundesregierung bereits in der 6. Le-
gislaturperiode eingebrachte Entwurf zur Neuord-
nung und Bereinigung des Rechts im Verkehr mit 
Lebensmitteln ;  Tabakerzeugnissen, kosmetischen 
Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen, kurz 
das Gesetz zur Gesamtreform des Lebensmittelrechts 
genannt, wurde von der Bundesregierung in der 
7. Legislaturperiode unverändert erneut im Plenum 
eingebracht, weil er in der 6. Legislaturperiode nicht 
zu Ende beraten werden konnte. 

Nach Überweisung dieses Gesetzentwurfes an 
den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
wurde wegen der Wichtigkeit des Gesetzes ein 
Unterausschuß aus Mitgliedern des federführenden 
Ausschusses für Jugend, Familie und Gesundheit 
und den beteiligten Ausschüssen des Deutschen 
Bundestages gebildet. Dies allein zeigt deutlich, 
welche Bedeutung diesem Gesetzentwurf zugebilligt 
wird — wenn auch nicht von allen Mitgliedern des 
Hauses —, das hier heute zur zweiten und dritten 
und damit letzten Beratung vorliegt. 

Es gilt, eine ganze Reihe von Verbesserungen 
gegenüber dem Gesetzentwurf von 1958 zu be-
schließen. Insbesondere geht es um einen verbesser-
ten Verbraucherschutz. Ganz besonders auch wegen 
der inzwischen erfolgten technologischen Entwick-
lungen, denen dieser Gesetzentwurf Rechnung tra-
gen mußte, war dies nötig. Es geht auch um eine 
bessere Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel. Es 
geht um Haltbarkeitsdaten und erneut um die Frage 
der Zusatzstoffe. 

Doch bevor ich, meine Damen und Herren, auf 
Einzelheiten zu sprechen komme, die in diesem Ge-

setz geregelt sind, möchte ich doch noch ein Wort 
zu den Schwermetallen sagen, die leider in diesem 
Gesetz immer noch nicht geregelt sind. In der Bun-
desrepublik Deutschland fehlen für die verschiede-
nen Lebensmittel die Festsetzungen von Höchst-
werten, bis zu denen Schwermetallspuren als unver-
meidlich und unschädlich geduldet werden können. 
Da bei der Weltgesundheitsorganisation und der 
Welternährungsorganisation für die meisten Le-
bensmittel schon wissenschaftliche Grundlagen der 
zu erreichenden Begrenzung der Verunreinigungen 
vorliegen, sind die Voraussetzungen für einen be-
schleunigten Erlaß von deutschen Verordnungen 
auf diesem Gebiet bereits gegeben. Erst in den 
letzten Tagen gab es wieder Alarmmeldungen in der 
Presse, weil gefährliches Gift in deutschen Fluß-
betten lagere. Heidelberger Wissenschaftler, so heißt 
es, fanden giftige Schwermetallverbindungen in 
deutschen Flußbetten. Die Gesundheit und das Le-
ben von Millionen Menschen in der Bundesrepublik 
seien dadurch gefährdet. Die zuständigen Behörden 
seien trotz Kenntnis der Gefahr untätig. Und des-
halb wenden sich die Heidelberger Forscher an die 
Offentlichkeit. 

Der mittlere Neckar zeigt in seiner Flußsohle eine 
Cadmiumkonzentration, die fünfzigmal höher ist, als 
es die Vorschriften erlauben. Dabei bedarf gerade 
der Cadmiumgehalt in der Luft bzw. auch im Wasser 
und besonders im Trinkwasser unserer besonderen 
Aufmerksamkeit. Wie Ihnen sicher erinnerlich, wur-
den von 1946 bis 1969 in Japan am Jingtsu-Fluß, an 
dessen Oberlauf Zinkbergwerke liegen, 135 Todes-
fälle durch chronische Vergiftungen mit Cadmiumspu-
ren festgestellt. Das Tückische dieser Krankheit ist, 
daß man sie erst nach fünf bis zehn, ja manchmal 
erst nach 30 Jahren überhaupt bemerkt. Das mensch-
lische Skelett schrumpft dabei bis zu 30 cm zusam-
men, und diese Krankheit tritt besonders bei Frauen 
auf, die mehrere Kinder haben. Ich glaube, meine 
Damen und Herren, Sie sehen, mit welcher Gefähr-
dung wir es bei dem Cadmiumgehalt zu tun haben 
und wie dringend die Bundesregierung hier Abhilfe 
schaffen muß. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch 
einmal darauf hinweisen, daß noch hundert Meter 
neben den Autobahnen und stark befahrenen Bun-
desstraßen in den Pflanzen, nicht nur der Gräser, 
ein erhöhter Bleigehalt zu registrieren ist, weshalb 
ich es auch für unvertretbar halte, daß Obst und 
Gemüse an verkehrsreichen Straßen ausgerechnet 
in Höhe des Auspuffs der Wagen unbedeckt den 
bleihaltigen Auspuffgasen ausgesetzt sind und 
schließlich trotzdem für den Verzehr feilgeboten 
werden. 

Interessante Ergebnisse erbrachten in den Ver-
einigten Staaten Untersuchungen über den Gehalt 
bei Milchzähnen von Vorstadt- und Stadtkindern, 
der bei den Stadtkindern immer 2 ppm im Bleigehalt 
überschritt, nämlich bei 53 lag, ganz zu schweigen 
von den uns allen bekannten undichten Filterein-
richtungen, wie sie kürzlich in der Nähe der Hütte 
von Nordenham entdeckt wurden. Ich glaube, die 
Bilder der verendeten Kühe sind uns allen noch in 
schrecklicher Erinnerung. Diese Bundesregierung 
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sollte hier also wirklich einen Gesetzentwurf vor-
legen, um Abhilfe zu schaffen. 

Bei allen Verbesserungen, die dieses Gesetz zur 
Reform des Lebensmittelrechts auch bringt, muß 
doch beklagt werden, daß eine Reihe von entgegen-
stehenden Spezialgesetzen auch nach Verabschie-
dung dieses Gesetzes Gültigkeit haben werden. 
Wollte dieses Gesetz in der Tat seinem großartigen 
Anspruch als Gesamtreform des Lebensmittelrechts 
gerecht werden, so müßte mit der Verabschiedung 
des Gesetzes das neue Lebensmittelgesetz für alle 
Lebensmittel erlassen werden können, d. h. es dürf-
ten keine Sondergesetze — wie etwa für Butter, 
Milch, Zucker und Fett — mehr zugelassen werden 
können. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich jetzt 
zu den Einzelheiten des hier vorliegenden Gesetzes 
und zu den Problemen, die  — im Gegensatz zum 
Problem der Schwermetalle — in diesem Gesetz 
erledigt werden konnten, Stellung nehmen. Ich 
möchte vorweg die erfreuliche Tatsache vermer-
ken, daß wir in den meisten Punkten in allen drei 
Fraktionen dieses Hauses einer Meinung waren. 

Als strittiger Punkt wurde die Frage der Werbung 
bis zum letzten Augenblick der Beratungen im Un-
terausschuß zurückgestellt und schließlich, weil 
keine Übereinstimmung zu erreichen war, als offene 
Frage an den Ausschuß für Jugend, Familie und 
Gesundheit zurückgegeben. Im letztem Augenblick 
der Beratungen zu diesem Gesetz sollte — offen-
sichtlich unter dem Druck einer bestimmten ideolo-
gisch-progressiven Gruppe, die nicht in diesem 
Hause zu Hause ist — auf kaltem Wege eine starke 
Einschränkung der Werbung durchgesetzt werden. 
Es lagen zwei Anträge von seiten der Koalitions-
parteien vor. Der erste Antrag beinhaltete, kraft 
Gesetzes die Werbung für Tabakwaren im Fern-
sehen zu verbieten. Der zweite Antrag zielte darauf 
ab, die von der Tabakindustrie bisher beschlossene 
und durchgeführte Selbstbeschränkung der Wer-
bung kraft Gesetzes auch auf die Alkoholwerbung 
auszudehnen. Meine Damen und Herren, beide 
Selbstbeschränkungen werden seit einiger Zeit so-
wohl von der Tabak- als auch von der Alkoholindu-
strie eingehalten. Es war nicht einzusehen, warum 
man eine freiwillige Selbstbeschränkung, an die 
man sich auch hält, im Gesetz festschreiben sollte. 
Wir meinen, die bessere Lösung heißt: so wenig 
Staat wie möglich. Wir waren sehr erfreut, als diese 
beiden Anträge schließlich — wenn auch schweren 
Herzens — zurückgezogen wurden und auch in die-
sem Punkte Einigung erzielt werden konnte. 

Besonders unter dem Gesichtspunkt, daß — ich 
zitierte eben schon linkseingestellte Ideologen — 
die  Werbung zum Manipulateur Nummer eins er-
klärt werden könnte, meine ich, daß man doch in 
ein paar Sätzen grundsätzlicher Art zwar keine 
Rechtfertigung der Werbung, wohl aber eine kurze 
Darstellung der Notwendigkeit der Werbung geben 
sollte. Die Werbung ist in  der Marktwirtschaft als 
Notwendigkeit zu verstehen. Sie ist ein Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum. Dabei muß allerdings Aus-
gangspunkt sein, daß sowohl Bestandteile als auch 
Inhalte der freien und sozialen Marktwirtschaft von 

Produzenten wie Konsumenten akzeptiert werden. 
Ich verstehe Werbung als Mitteilung, als Informa-
tion. Werbung ist ein sozialer Kontakt im Sinne des 
Empfangens oder Gebens von Informationen, also 
ein Teil zwischenmenschlicher Verständigung. Die 
Werbung macht den Markt für den Verbraucher 
transparent. Die Werbung ist ein Informations- und 
— ich sage es noch einmal — kein Manipulations-
instrument. Durch eine Einschränkung der Werbung 
wird man keinen Jugendlichen vom Rauchen abhal-
ten und auch nicht erreichen, daß ein Jugendlicher, 
wenn er Raucher ist, seinen Zigarettenkonsum ein-
schränkt. Wie schädlich das Rauchen insbesondere 
für Jugendliche ist, ist dankenswerterweise, Frau 
Minister Focke, in der Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Vogt, Dr. 
Blüm, Breidbach, Frau Stommel, Dr. Hupka und an-
derer in der Drucksache 7/2070 wirklich sehr an-
schaulich geschildert worden. Ich brauche dieser 
Schilderung und dem, was daraus hervorgeht, nichts 
hinzuzufügen. Ich kann Ihnen und uns nur wün-
schen, daß diese Antwort reiche Verbreitung in der 
Bundesrepublik Deutschland und vor allen Dingen 
in Raucherkreisen findet. 

Persönlich allerdings bin ich der Meinung, daß 
gute Beispiele viel mehr bewirken, als gemeinhin 
angenommen wird, um das alte Sprichwort umzu-
kehren, das da lautet: Schlechte Beispiele verder-
ben gute Sitten. Die Aufforderung, mit gutem Bei-
spiel voranzugehen — Sie erinnern sich an die 
Fragestunde mit meiner Kollegin Frau Dr. Neumei-
ster —, gilt besonders für Politiker, die sich wie 
wir im gesundheitspolitischen Bereich engagieren. 
Sie gilt aber auch für den Herrn Bundeskanzler und 
die rauchenden Kabinettsmitglieder. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU. — 
Abg. Marquardt: Für den CDU-Vorsitzen

-

den!) 

Sie gilt aber auch für Pädagogen und Ärzte. Seine 
Kollegen zu Nichtrauchern zu machen wäre sicher-
lich ein sehr gutes Betätigungsfeld für Professor Dr. 
Schmidt aus Mannheim. 

An die Adresse der Tabakindustrie möchte ich die 
eindeutige Feststellung richten, die Vorschläge zur 
besseren Information des Rauchers recht bald zu 
verwirklichen. Die Zigarettenindustrie wird dort, wo 
Zigaretten verkauft werden, eine Liste aushängen 
oder auslegen, in der laufend fortgeschrieben mitge-
teilt wird, wie hoch der Nikotingehalt, der Teerge-
halt und andere Stoffe in den einzelnen Zigaretten-
marken sind. Dann kann sich der Raucher selbst ein 
Bild davon machen, welche Zigarette wirklich niko-
tinarm ist. Wenn die Zigarettenindustrie meint, da-
bei zugleich eine Information über Rauchgewohn-
heiten geben zu müssen, so habe ich als früherer 
Raucher durchaus dafür Verständnis; denn jeder, 
der einmal geraucht hat, weiß, daß man eine Zigarre 
leichter rauchen kann als eine leichte Zigarette, je 
nachdem, ob man sie nur ein bißchen daherpafft 
oder durch Lungenzüge wirklich bis zum letzten 
Tropfen Nikotin auskostet. 

In den Beratungen haben die Fragen der Kon-
trolle dieses neuen Gesetzes einen sehr weiten 
Raum eingenommen. Hier gilt einmal mehr, daß 
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jedes Gesetz, dieses ganz besonders, nur so gut ist 
wie die Kontrollen hinsichtlich seiner Durchführung. 
Dabei haben wir uns ganz besonders auch des 
grenzüberschreitenden Verkehrs bei der Einfuhr an-
genommen. In die Bundesrepublik darf an Lebens-
mitteln nicht eingebracht werden, was nicht genau 
den deutschen Lebensmittelrechtsvorschriften ent-
spricht. So heißt es in § 46. Und nach § 47 ist bei 
dieser Kontrolle jetzt Gott sei Dank die Mitwirkung 
der Zolldienststellen gewährleistet, wenn Sie so 
wollen, gewissermaßen in Amtshilfe. Zollbehörden 
können jetzt jederzeit Lebensmittelsendungen an-
halten und bei Verdacht auf Verstöße gegen das 
deutsche Lebensmittelrecht entsprechende Verwal-
tungsbehörden alarmieren, und auf Kosten des Ver-
fügungsberechtigten, d. h. des Importeurs, können 
diese Waren den Untersuchungsbehörden vorgeführt 
werden. So kann es z. B. geschehen, daß ganze 
Lastwagenladungen von Salatköpfen wegen des 
Verdachts, daß der Salat mehr Restmengen an be-
stimmten Pflanzenschutzstoffen enthält, als in der 
Bundesrepublik zugelassen sind, einer solchen Be-
hörde zur Untersuchung vorgeführt werden müssen. 
Ich darf daran erinnern, daß monatelang Salat aus 
den Niederlanden bei uns eingeführt wurde, der 
Reste des Pflanzenschutzmittels Quintocen enthielt, 
die in dieser Höhe in der Bundesrepublik nicht er-
laubt waren, wobei man den Gärtnern in den Nie-
derlanden gar nicht einmal einen Vorwurf machen 
kann, weil dort nämlich die Toleranzgrenze für Quin-
tocen höher liegt als in der Bundesrepublik und weil 
die Bundesregierung auch für die Bundesrepublik 
eine Erhöhung der Restmenge an Quintocen erwägt. 

In § 48 wird die Ermächtigung zur Rechtsverord-
nung zur Durchsetzung des Verbotes zur Einfuhr von 
Lebensmitteln, die nicht unseren Bestimmungen ent-
sprechen, im einzelnen geregelt. In Zukunft wird es 
gar nicht anders gehen, als daß der Hersteller von 
Produkten für die Bundesrepublik auch im Ausland 
kontrolliert wird, so wie das bereits jetzt bei den 
Fleischimporten aus Argentinien geschieht. 

Wie wichtig das ist, erfuhren einige von uns in 
den Vereinigten Staaten. Dort erklärte man uns, daß 
bei einer Kontrolle durch dieselben Veterinäre, die 
vorher in Argentinien eingesetzt waren, fast alle 
amerikanischen Fleischereibetriebe, die nach Deutsch-
land exportierten, für den Export in die Bundesre-
publik geschlossen werden mußten, und zwar aus 
hygienischen Gründen. 

Im Bereich der Kontrollen sind aber auch die 
größten finanziellen Belastungen zu finden, die un-
sere Bundesländer treffen werden. Wir sahen aber 
im Hinblick auf die ungeheuere Wichtigkeit keine 
Möglichkeit, die Länder von diesen Kosten, die sich 
auch im personellen Bereich bemerkbar machen wer-
den — siehe § 38 —, zu befreien. 

Es ist bekannt, daß für die in dieser Gesetzesno-
velle geforderten Kontrollen zuwenig entsprechend 
geschultes Personal zur Verfügung steht. Es ist an-
dererseits ein beschämender Tatbestand, wenn auf 
Grund des neuen Berufsbildes des Ö kotrophologen 

(Abg. Niegel: Das kann man gar nicht aus

-

sprechen, geschweige denn schreiben!) 

diese nach ihrem Staatsexamen keine Einsatzmög-
lichkeit finden. Zwar gibt es — nicht nur bei den Ver-
braucherverbänden — seit langem Klarheit darüber, 
welche Bedeutung gerade auch der ernährungswirt-
schaftlichen Beratung der Bevölkerung als einem 
Bestandteil eines umfassenden Verbraucherschutzes 
beigemessen werden muß; aber hier ist noch nicht 
Raum genug für die Arbeit der Ökotrophologen. 
Der Ausbildung nach sind sie meiner Meinung nach 
prädestiniert für eine Aufgabe in der Kontrolle, wie 
dieses Gesetz sie vorsieht. 

Die Frage der Kontrolle an den Grenzen berührt 
auch die existentiellen Fragen der deutschen Land-
wirtschaft. Es ist unfair, an deutsche Bauern hohe 
Qualitätsansprüche zu stellen und andererseits Le-
bensmittel aus dem Ausland einzuführen, die bei 
minderer Qualität billiger hergestellt worden sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das gilt für EG-Länder wie für Drittländer. Bei 
scharfen Kontrollen an der Grenze oder, wie ich 
früher schon sagte, noch besser: bei einer Kontrolle 
bei der Erzeugung im Ausland erreichen wir einen 
hohen Schutz des deutschen Verbrauchers und zu-
gleich — gewissermaßen als Zugabe — einen hohen 
Schutz für unsere Landwirtschaft. Diese Maßnahmen 
tragen schließlich auch dazu bei, verständliche Vor-
urteile und Skepsis der Landwirtschaft diesem stren-
gen Lebensmittelrecht gegenüber abzubauen. 

Bevor ich zum Schluß komme, möchte ich auch im 
Namen der Opposition den Mitarbeitern des Aus-
schusses, aber auch den Mitarbeitern in den Ministe-
rien, die an diesen schwierigen und sich über Jahre 
hinziehenden Beratungen beteiligt waren, herz-
lichen danken. 

(Beifall.) 

Immer waren sie auch für uns als Opposition mit 
einer erfreulichen Offenheit zur Mitarbeit bereit. 

Zum Schluß, meine Damen und Herren, gestatten 
Sie mir noch die Bemerkung, daß Verbesserungen 
auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts mit dieser 
sogenannten Reform nicht zum Abschluß gebracht 
worden sind. Sie werden uns auch in den nächsten 
Jahren ständig weiter beschäftigen müssen, wenn 
wir es ernst meinen mit der Forderung an uns alle, 
den besten Verbraucherschutz zu schaffen und Ge-
fahren zu begegnen, die uns immer wieder von sei-
ten der Lebensmittel in unserer Lebensqualität be-
drohen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort hat der 
Abgeordnete Egert. 

Egert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen, 
meine Herren! Gestatten Sie mir eine Vorbemer-
kung. Mein sehr geschätzter Vorredner hat auf die 
Verdienste der CDU/CSU um die Gesamtreform des 
Lebensmittelrechts hingewiesen; er hat dabei zeit-
lich weit ausholen müssen; er ist bis in das Jahr 
1958 zurückgegangen. Dieses Jahr liegt nun schon 
16 Jahre zurück, Herr Dr. Hammans. 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 108. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 18. Juni 1974 	7311 

Egert 
Ich will in diesem Zusammenhang erwähnen — 

damit dies wegen der Vollständigkeit im Protokoll 
erhalten bleibt —, daß sich insbesondere die dama-
ligen sozialdemokratischen Abgeordneten Frau 
Keilhack und Frau Käte Strobel um diesen Antrag, 
der zur Gesamtreform des Lebensmittelrechts auf-
fordert, verdient gemacht haben 

(Beifall bei der SPD) 

und daß es eine sozialdemokratisch geführte Bun-
desregierung ist, die den Anspruch aus diesem in 
der 3. Legislaturperiode des Deutschen Bundestags 
vorgelegten Antrag — wir sind inzwischen in der 
7. Legislaturperiode — heute mit der Verabschie-
dung dieser Gesamtreform erfüllt. 

(Abg. Niegel: Sie können auch bei August 
Bebel anfangen!) 

Und es war die — um dies auch noch zu erwäh-
nen — Bundesgesundheitsministerin Käte Strobel, 
die diesen Gesetzentwurf in der 6. Legislaturperiode 
in diesem Haus eingebracht hat, und wegen der be-
kannten — auch Ihnen bekannten — politischen Um-
stände — Sie waren ja ein bißchen ursächlich für 
diese politischen Umstände — konnte die Verab-
schiedung in der 6. Legislaturperiode nicht mehr er-
folgen. Dies sollte zu der Geschichtsschreibung ge-
sagt werden, damit hier deutlich wird, daß die Ver-
dienste der sozialdemokratischen Fraktion bzw. die-
ser Koalition darin bestehen, gegebene Versprechen 
einzulösen; dies machen wir gern. 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Hammans? 

Egert (SPD) : Sicher! 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Kollege Egert, 
erinnern Sie sich auch daran, wie viele Verdienste 
die von mir nicht erwähnte Frau Minister Schwarz-
haupt gerade auf diesem Gebiet gehabt hat? 

Egert (SPD) : Ich bestreite Ihnen nicht Verdienste 
der Ministerin Schwarzhaupt. Ich stelle nur fest, daß 
es offensichtlich bis zum Jahre 1974 gebraucht hat, 
bis wir diese Gesamtreform verwirklichen können. 
Dies mindert Verdienste der ehemaligen Kollegin 
Schwarzhaupt in keiner Weise. Dies ist nur ein Fakt, 
der wegen der Wahrheit dazu gehört. Ich halte es 
einfach nicht für fair, hier den Eindruck erwecken 
zu wollen, als hätte die Union die Gesamtreform 
des Lebensmittelrechts erfunden. Dies muß nun ein-
mal gesagt werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
zweite Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Ham-
mans? 

Egert (SPD) : Ich möchte jetzt gern fortfahren; 
ich glaube, daß wir diesen geschichtlichen Disput 
außerhalb dieses Hauses fortsetzen können. 

Zu der Verabschiedung der Gesamtreform des Le-
bensmittelrechts hatte der Unterausschuß, der ein-

gesetzt war, die Möglichkeit, auf die Vorarbeiten 
aus der 6. Legislaturperiode zurückzugreifen. Die 
aus der politischen Gesamtsituation bedingte Warte-
und Reifezeit für den Gesetzentwurf der sozial-
liberalen Koalition hat ihm nicht geschadet. Diese 
Feststellung ist um so berechtigter, als die Oppo-
sitionspartei in diesem Hause die politische Pause 
als Lernzeit genutzt und ihre zahlreichen Einzel-
gesetzentwürfe, die noch in der 6. Legislaturperiode 
vorgelegt worden sind, in die Beratungen des 
7. Deutschen Bundestages nicht mehr eingebracht 
hat. 

Wir Sozialdemokraten hätten uns dennoch ge-
wünscht, daß eine weitere Verzögerung der Verab-
schiedung der Gesamtreform des Lebensmittelrechts 
durch die politische Zwangspause unterblieben 
wäre, dies u. a. auch deshalb, weil wir es für drin-
gend notwendig erachten, die Stellung des Verbrau-
chers am Markte zu stärken, d. h. auch die gesetz-
lichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß er 
seine Rechte besser wahrnehmen kann. 

Den Schutz des Verbrauchers auszubauen, be-
zeichnet eine der grundsätzlichen Zielrichtungen 
der Gesamtreform des Lebensmittelrechts. Die 
andere Leitlinie ist mit der Absicht gekennzeichnet, 
den Schutz der Gesundheit unserer Bürger so gut 
wie irgend möglich zu gewährleisten. Diese beiden 
Leitmotive in dem vorliegenden Gesetzentwurf fest 
zu verankern, sie vorrangig, aber auch gleichzeitig 
sachgerecht und abgewogen gegenüber wirtschaft-
lichen Interessen zu verfolgen — darauf zu achten, 
haben die Vertreter der SPD-Fraktion in den die 
Gesamtreform des Lebensmittelrechts beratenden 
Gremien sich verpflichtet gefühlt. 

Dazu gehörte auch, zu verhindern, daß der Gesetz-
entwurf ohne erkennbare sachliche Begründung zu 
einem Torso verstümmelt würde. Gott 'sei Dank hat 
in den Beratungen des Unterausschusses niemand 
wieder die Absicht aufgenommen, eine Summe von 
Einzelgesetzen zu schaffen. Dies  stellt sicher, daß 
der Verbraucher- und Gesundheitsschutz umfassend 
in einem Gesetzeswerk geregelt werden kann. 

Auf den ersten Blick verwirrt die Überschrift 
„Gesamtreform des Lebensmittelrechts". Sie ver-
wirrt deshalb, weil sich hinter dieser Überschrift 
beileibe nicht nur Regelungen für Lebensmittel, son-
dern auch für Tabakwaren, für Kosmetika und son-
stige Bedarfsgegenstände verbergen. Dieser schein-
bare Widerspruch beginnt sich aufzulösen, wenn 
man feststellt, daß den genannten Gütern gemein-
sam eine Beziehung zum Menschen und seinen Be-
dürfnissen ist.  

Diese Tatsache verdeutlicht ein weiteres Grund-
prinzip der Reform: Verbraucherschutz und Ge-
sundheitsschutz in ihrer Wirkung und Bedeutung 
auf den Menschen auszurichten. Ihm soll die Vor-
sorge, die aus dem 'gesetzten Recht wächst, zugute 
kommen. Die Anforderungen an die Produktion, an 
die hergestellten Güter werden von seinen Bedürf-
nissen her bestimmt. 

So ist es auch nicht zufällig, daß in dem Ab-
schnitt, der sich mit den Begriffsbestimmungen in 
diesem Gesetz beschäftigt, erstmalig der Begriff des 
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Verbrauchers festgelegt wird. Der Verbraucher, 
der Bürger, ihm soll dieses Gesetz erweiterten 
Schutz bieten. Ihm werden Rechte gegeben, aber 
auch die Pflicht auferlegt, diese Rechte zu gebrau-
chen und dazu beizutragen, daß andere Kenntnis 
von diesen neuen Rechten bekommen und sie eben-
falls nutzen. Um dies sicherzustellen und um zu 
helfen, den aktiven, den tätigen, ja auch den wehr-
haften Verbraucher zu schaffen, an dem die SPD 
interessiert ist, will ich mich bemühen, die trockene 
Gesetzessprache so zu verdeutlichen, daß den staat-
lichen Überwachungsbehörden eine Schar eifriger 
und tätiger zusätzlicher Helfer zuwächst. 

Was regelt das Gesetz, wo schafft es Neuerun-
gen? Im Bereich der Lebensmittel steht allem voran 
die Absicht, dem Verbraucher tierische und pflanz-
liche Lebensmittel anzubieten, die gesundheitlich 
unbedenklich sind. Hier hat in der Vergangenheit 
der Verbraucher berechtigt beunruhigt auf Be-
richte der öffentlichen Meinungsträger reagiert, die 
auf unzulässige Rückstände von Pflanzenschutz-
mitteln etwa bei Salaten oder Tierarzneimitteln in 
Fleischprodukten aufmerksam gemacht hatten. In 
der Zukunft wird ein sehr strenger Zusatzstoffbe-
griff und werden, daraus folgend, Zusatzstoffver-
botsregelungen, verbunden mit Regelungen für die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und für die 
Anwendung von Stoffen mit pharmakologischer 
Wirkung, sicherstellen, daß der Gesundheitsschutz 
des Verbrauchers wirksam gewährleistet wird. Ein 
Katalog von Ermächtigungen zum Schutz der Ge-
sundheit, die Kompetenz, bundeseinheitlich Hy-
gienevorschriften für die Lebensmittelherstellung 
zu erlassen, sollen weitere gesundheitliche Siche-
rungen im Interesse des Verbrauchers ,schaffen. 

Aber nicht nur vorbeugende gesundheitliche Si-
cherungen ist Ziel des Gesetzes. Darüber hinaus 
soll die unsinnige, den  Verbraucher irreführende 
gesundheitsbezogene Werbung der Vergangenheit 
angehören. Lebensmittel dienen nicht der Beseiti-
gung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten. 
Die Trennung von Lebensmitteln und Arzneimitteln 
sollte über die Werbung nicht länger verwischt 
werden können, der Käufer nicht länger Objekt 
einer das verstärkte Gesundheitsinteresse der Bür-
ger für vordergründige Geschäftsinteressen ausnut-
zenden Werbung sein. 

Neben dem Gesundheitsschutz wird der Verbrau-
cher künftig vor Täuschungen geschützt werden. 
Zum einen sollen Verbote seinen Anspruch sicher-
stellen, einwandfreie und klare deklarierte Lebens-
mittel zu erhalten, zum anderen werden die Herstel-
ler angehalten, ausführliche Angaben über die an-
gebotene Ware zu machen. Das Warenangebot soll 
durchschaubarer werden. 

All diesen Regelungen ist gemeinsam, daß sie er-
höhte Anforderungen an die Hersteller von Lebens-
mitteln stellen. Gesundheitsschutz und Verbraucher-
schutz sollen Vorrang haben. Die getroffenen Rege-
lungen für Lebensmittel weisen jedoch aus, daß 
diese Ziele sachgerecht mit den legitimen wirtschaft-
lichen Interessen der Lebensmittelhersteller abge-
wogen worden sind. Die gestellten Anforderungen 
an die Hersteller sind zumutbar. 

Einen wichtigen Punkt in den Diskussionen um die 
Gesamtreform des Lebensmittelrechts hat der Ab-
schnitt eingenommen, der sich mit Tabakwaren be-
schäftigt. Im Mittelpunkt auch der öffentlichen Dis-
kussion stand insbesondere die Frage der weiter-
gehenden Werbebeschränkungen für Zigaretten, für 
zigarettenähnliche Produkte und für die sogenann-
ten „Selbstdreher". Die Überlegung, zu weitergehen-
den Werbebeschränkungen für Zigaretten zu kom-
men, war nicht zuletzt von der Tatsache bestimmt, 
daß sowohl die gesellschaftlichen Folgekosten des 
erhöhten Zigarettenverbrauchs als auch die Zahl 
gesundheitlicher Folgeschäden beträchtlich sind, und 
ich vermag hier der Argumentation der Opposition 
in keiner Weise zu folgen, daß etwa dieses Mittel 
der Werbebeschränkungen nicht als gesundheitliches 
Hilfsmittel mit eingesetzt werden sollte. 

In der Öffentlichkeit ist von interessierter Seite 
da und dort der Versuch unternommen worden, in 
eine vordergründige Polemik mit jenen einzutreten, 
die sich für weitergehende Werbebeschränkungen 
einsetzten. Ihnen wurde unterstellt, sie würden aus 
Jux und Tollerei hier zu werbebeschränkenden Maß-
nahmen im Rahmen der Gesamtreform des Lebens-
mittelrechts kommen. 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Hammans? 

Egert (SPD) : Ich möchte gern fortfahren. Sie kön-
nen sich gerne, wenn ich diesen Punkt abgeschlos-
sen habe, wieder zu einer Zwischenfrage melden. 

Ich will diesem pauschalen Vorwurf, hier würden 
aus Jux und Tollerei weitergehende Werbebeschrän-
kungen im Gesetz vorgesehen, nachdrücklich entge-
gentreten. Die Koalitionsfraktionen haben sich bei 
ihren Überlegungen, zu weitergehenden Werbebe-
schränkungen für Zigaretten zu kommen, allein von 
der gesundheitspolitisch gebotenen Abwägung zwi-
schen dem Gut Volksgesundheit und dem Recht der 
freien Berufsausübung leiten lassen. Da der gesund-
heitliche Schaden durch das Zigarettenrauchen un-
bestritten ist, war die verfassungsrechtliche Frage 
zu klären, ob eine Abwägung zwischen diesen 
Rechtsgütern Werbebeschränkungen zu Lasten des 
Rechtsgut der freien Berufsausübung zuläßt. Ein 
Gutachten von Professor Friauf, das dem Unteraus-
schuß, der die Vorarbeiten für die Gesamtreform des 
Lebensmittelrechts geleistet hat, vorlag, hat diese 
Frage der Abwägung der genannten Rechtsgüter 
positiv beantwortet, ja, er ist über das, was jetzt 
im Gesetz im § 22 vereinbart worden ist, noch hin-
ausgegangen. Dieses Gutachten läßt die verfassungs-
rechtliche Möglichkeit zu Werbebeschränkungen 
auch über den im Gesetz verankerten Rahmen hin-
aus bis hin zu der Beschränkung der Werbung auf 
den Verkaufsraum zu. 

Sicher ist richtig — dies will ich hier auch erwäh-
nen, damit diese Argumentation nicht einseitig ver-
standen wird —, daß mit weitergehenden Werbe-
beschränkungen dem Problem des zunehmenden 
Nikotinmißbrauchs nicht allein entgegengewirkt 
werden kann. Dazu gehört die informatorische und 
aufklärende Tätigkeit über die Gefahren des Ziga- 
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rettenrauchens. Aber es ist eines der Mittel, die eine 
verantwortlich handelnde Regierung einsetzen muß, 
will sie diesem Übelstand wirksam beikommen. Daß 
diese Überlegungen im übrigen nicht nur auf den 
Bereich der Bundesrepublik beschränkt sind, zeigen 
entsprechende langfristig angelegte Anstrengungen 
in Schweden, durch den Nordischen Rat, zeigen die 
Empfehlungen der Beratenden Versammlung des 
Europarats sowie die Empfehlungen der Weltge-
sundheitsorganisation. 

Selbstverständlich müssen die in dem Gesetz vor-
gesehenen weitergehenden Werbebeschränkungen 
eingebettet werden in andere Anstrengungen der 
Regierung, dem Nikotinmißbrauch entgegenzuwir-
ken. Darauf haben wir auch in dem Entschließungs-
antrag, der mit der Gesamtreform des Lebensmittel-
rechts vom Bundestag verabschiedet werden soll, 
hingewiesen. 

Im Bereich der Tabakwaren gibt es Vorschriften, 
die ein wenig darunter gelitten haben, daß diese 
Diskussion um die Werbebeschränkungen die öffent-
liche Diskussion voll ausgefüllt hat, Vorschriften, die 
insbesondere Anforderungen an das Produkt nor-
mieren bzw. die Regierung ermächtigen, entspre-
chende Rechtsverordnungen zu erlassen. Ich nenne 
als Stichworte: Warnhinweise, Angabe der Rauch-
inhaltstoffe. Wir haben die Hoffnung, daß dies dazu 
beitragen kann, dieses gesundheitsschädliche Pro-
dukt auch künftig im Gebrauch weiter zu entschär-
fen.  

Eine der größten Lücken im Verbraucherschutz ist 
mit den Vorschriften über den Verkehr mit kosme-
tischen Mitteln geschlossen worden. Hier standen 
wir vor dem Problem, das bis zuletzt, insbesondere 
auch seitens der herstellenden Industrie, strittig 
war: ob die kosmetischen Mittel in die Gesamt-
reform einbezogen werden sollen. Diese Industrie 
hatte sehr stark den Wunsch, ein eigenes Gesetz zu 
bekommen in der Erwartung, von den sehr strengen 
Anforderungen des vorliegenden Gesetzes dann 
möglicherweise ausgenommen zu werden. Diese 
strittige Frage ist — und ich begrüße dies — im 
Unterausschuß nicht weiterverfolgt worden. 

Das zweite Problem, vor dem wir standen, war: 
Wie schaffen wir die Möglichkeit, unser nationales 
Recht mit den angestrebten europäischen Regelun-
gen in Einklang zu bringen? Wir haben also ver-
sucht, unser Recht auf die zu erwartenden Regelun-
gen auszurichten, insbesondere aber sicherzustellen, 
daß diese zu erwartenden Regelungen über die Ver-
ordnungsermächtigungen reibungslos in unser na-
tionales Rechtsgefüge einbezogen werden können. 

Zum Verbraucherschutz bei Kosmetika sind ins-
besondere die Verbote zum Schutz der Gesundheit 
zu nennen. Sie sollen sicherstellen, daß künftig 
keine Kosmetika in den Handel kommen können, 
die die Gesundheit zu schädigen vermögen. Die Ver-
wendung verschreibungspflichtiger Mittel, die also 
dem Arzneimittelgesetz unterliegen, wird grund-
sätzlich verboten, weil die Verantwortung des Arz-
tes und der Apotheken, die ja im Verordnungsweg 
zwischengeschaltet sind, hier nicht über ein Neben-
gesetz aufgehoben werden kann. Dies war sachlich  

geboten. Das Bundesministerium hat — auch das ist 
von der Sache her vertretbar — die Ermächtigung 
bekommen, in einem besonderen Verfahren, bei 
dem insbesondere die gesundheitliche Bedenklich-
keit bzw. Unbedenklichkeit geprüft werden soll, die 
Verwendung solcher Stoffe zuzulassen. 

Nicht weniger wichtig für den Verbraucher sind 
die Verbote zum Schutz vor Täuschung. Insbeson-
dere wird künftig von den kosmetischen Mitteln ge-
fordert, daß für sie nicht mit Aussagen geworben 
wird, die den kosmetischen Mitteln Wirkungen bei-
legen, die ihnen nach wissenschaftlichen Erkennt-
nissen nicht zukommen oder die wissenschaftlich 
nicht hinreichend gesichert sind. Dies war der 
Punkt, der bei den Unterausschußberatungen strit-
tig war. Die Kollegin Frau Dr. Neumeister lächelt 
mir so freundlich zu; sie war es, die den Versuch 
gemacht hat, die praktische Erfahrung in dieses Ge-
setz einzubeziehen. Wir haben uns diesem Wunsch, 
obwohl er so charmant vorgetragen worden ist, ver-
sagen müssen, weil wir der Auffassung waren, daß 
wir es nicht zulassen können, daß hier eine Lücke 
eröffnet wird, bei der wir nicht abschätzen können, 
inwieweit das von uns gewollte politische Ziel, näm-
lich der Schutz des Verbrauchers, noch ausreichend 
gewährleistet bleibt. 

Nach dem Gesetz liegt bei kosmetischen Mitteln 
eine Irreführung auch dann vor, wenn durch Be-
zeichnung, Angabe, Aufmachung, Darstellung oder 
sonstige Aussagen fälschlich der Eindruck erweckt 
wird, daß von den kosmetischen Mitteln ein Erfolg 
mit Sicherheit erwartet werden kann. Diese Vor-
schriften werden — davon sind wir überzeugt —
sicherstellen, daß die Verbraucher von kosmeti-
schen Mitteln — und das sind im wesentlichen die 
Frauen — für ihr gutes Geld, das sie aufwenden, um 
für die Herren der Schöpfung schön zu sein, eine 
angemessene Ware bekommen. Dies sollte man 
nicht geringschätzen; denn hier werden die Geld-
beutel der Familien belastet, wenn Wirkungen be-
hauptet werden, deren Eintritt in vielen Fällen doch 
sehr zweifelhaft ist. 

Wir haben also die Hoffnung, daß durch die Rege-
lungen, die im Gesetz im Abschnitt „Kosmetische 
Mittel" getroffen sind, das Angebot für den Ver-
braucher am Markt überschaubarer wird und er 
auch sachverständiger kaufen kann. 

Regelungen im Bereich der sonstigen Bedarfs-
gegenstände betreffen im wesentlichen den  Gesund-
heitsschutz. Hier ist auf Verbraucherschutzvor-
schriften verzichtet worden, weil die Abgrenzung zu 
anderen Nebengesetzen einige Probleme aufgewor-
fen hätte. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang ins-
besondere eine Regelung, die künftig sicherstellen 
soll, daß weder Reinigungs- noch Pflegemittel noch 
Spielwaren in den Handel gebracht werden, bei 
denen die Gefahr besteht, daß sie mit Lebensmitteln 
verwechselt werden können. Ich erinnere an Fälle, 
die berechtigte öffentliche Aufregung verursacht 
haben. So hat die bildhafte Darstellung einer Zitrone 
auf einer Spülmittelflasche dazu geführt, daß Gast-
arbeiter das Spülmittel als vermeintlichen Zitro- 
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nensaft getrunken und erhebliche Gesundheitsschä-
den erlitten haben. Solche Fälle werden künftig 
nicht mehr vorkommen können. 

Ich komme zu einem Punkt, der das Schicksal 
auch dieses Gesetzes entscheidet: Jedes Gesetz ist 
so gut wie seine Durchführung. Diese allgemeine 
Weisheit gilt insbesondere für die Gesamtreform 
des Lebensmittelrechts. Überwachung und Kontrolle 
sind wichtige Voraussetzungen dafür, daß die ge-
setzlich festgelegten Ansprüche auf Schutz des Ver-
brauchers auch für den Schutz seiner Gesundheit 
wirksam werden können. Bund und Länder müssen 
hier alle Anstrengungen unternehmen, um die sach-
lichen und personellen Voraussetzungen für eine 
wirksame und umfassende Überwachung und Kon-
trolle bezüglich der Einhaltung dieses Gesetzes und 
auf Grund der im Gesetzenthaltenen Vorschriften 
sicherzustellen. 

Dies setzt voraus, daß der wissenschaftliche Auf-
wand verstärkt wird. Da bin ich bei dem Problem 
der Schwermetalle, auf das Sie, Herr Kollege Ham-
mans, 'hingewiesen haben. Sie wissen wie ich, daß 
insbesondere die Grundlagenforschung und die an-
gewandte Forschung, was die Frage der Gefähr-
lichkeit der Schwermetalle angeht, in den Kinder-
schuhen stecken. Man sollte nun eine Bundes-
regierung auch nicht damit überfordern, daß man, 
bevor man den ersten Schritt in diesem Bereich ge-
tan hat, den zweiten Schritt tun will. Dies gehört 
dazu, wenn wir uns insgesamt in dem Ziel einig 
sind, daß der wissenschaftliche Aufwand, insbeson-
dere z. B. der Ausbau der Zentralen Erfassungs-
stelle für Umweltchemikalien beim Bundesgesund-
heitsamt, zügig vorangetrieben werden muß. Da 
sind wir uns im Ziel einig. Aber wir sollten es 
nicht zum Mittel sozusagen eines Pingpongspiels 
im Parlament machen. Dies  ist zu ernst, als daß wir 
uns an dem Punkt zerstreiten sollten; denn wir ha-
ben doch gemeinsam die Absicht, die optimalen 
Voraussetzungen für einen ausgeweiteten Gesund-
heitsschutz unserer Bevölkerung zu schaffen. Dies 
geht doch auch in den Bereich des Umweltschutzes 
hinein. 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Dr Hammans? 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Kollege Egert, 
wollen Sie bitte zur Kenntnis nehmen, daß ich 
wegen der großen Sorge, die ich hinsichtlich der 
Schwermetalle habe, dies heute der Bundesregie-
rung vorgetragen habe, und daß es wirklich nicht 
der Gefährdung der Bürger ,entspricht, wenn Sie 
hier von einem Pingpongspiel sprechen. 

Egert (SPD) : Herr Dr. Hammans, würden Sie bitte 
zur Kenntnis nehmen, daß der Sachverständigenrat 
für Umweltfragen der Bundesregierung bereits ein 
ausreichendes Problembewußtsein in diesem Bereich 
verschafft hat. Ich kann Ihnen gern die Seiten her-
überreichen, in denen in diesem Bericht ausführlich 
das Problem der Schwermetalle angesprochen ist. 
Ich kann natürlich auch so verfahren, daß ich dar

-

aus vorlese und die Bundesregierung damit hier 
traktiere. 

(Abg. Dr. Hammans: Tun Sie's doch!) 

Aber ich nehme an, daß sie dieses Sachverständi-
gengutachten ernst nimmt. Ich jedenfalls hoffe und 
erwarte, daß diese Regierungsich sehr ernsthaft 
mit den Empfehlungen aus dem Sachverständigen-
rat auseinandersetzen und die notwendigen Rege-
lungen treffen wird. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Hammans: 
Hoffentlich bald!) 

Ich war bei dem wissenschaftlichen Aufwand. 
Hier muß insbesondere, darüber waren wir uns auch 
im Unterausschuß einig, so schnell wie möglich und 
so umfassend wie möglich ein Punkt berücksichtigt 
werden, der nicht unmittelbar in die Überwachung 
und Kontrolle hineingehört, aber doch eng damit 
zusammenhängt: Es muß gewährleistet sein, daß 
eine amtliche Sammlung von Untersuchungsverfah-
ren zustande kommt. Wir haben ja noch die sehr 
abenteuerliche Situation, die ich mit Ihnen beklage, 
daß etwa bei den Untersuchungen und Messungen 
regional unterschiedliche Verfahren angewandt 
werden. Da muß Klarheit, da muß Abstimmung ge-
schaffen werden. Da sind wir uns voll einig. Wir 
sollten auch dies gemeinsame Ziel nicht aufgeben. 

Dies bedeutet natürlich — Kollege Dr. Hammans 
hat davon gesprochen —, daß wir die personellen 
und sachlichen Voraussetzungen schaffen müssen, 
und dies — im Klartext — kostet Geld. Da soll sich 
niemand einer Illusion hingeben. Wir werden dieses 
Gesetz nur dann voll wirksam machen können, wenn 
wir dieses Geld sowohl bei den Ländern, aber auch 
beim Bund, was die Ausstattung des Bundesgesund-
heitsamtes angeht, aufwenden. 

Zu dem Problem der Überwachung und Kontrolle: 
Ihre Verstärkung setzt auch voraus, daß wir uns 
dem Problem der Einfuhrkontrollen zuwenden. So-
wohl die gesundheitspolitischen Zielsetzungen als 
auch nationale Anforderungen machen es notwen-
dig, die Kontrolle auf die eingeführten Güter auszu-
dehnen. Natürlich spielt auch der wirtschaftliche 
Gesichtspunkt eine Rolle, daß wir Wettbewerbsver-
zerrungen für die deutschen Anbieter nicht zulas-
sen können und auch nicht zulassen wollen. Des-
halb muß sichergestellt werden, daß die Vorschrif-
ten im Gesetz, die erfreulicherweise hineingekom-
men sind, strikt durchgeführt werden. 

Ich hatte schon darauf hingewiesen, daß der 
Sachverständigenrat für Fragen des Umweltschut-
zes beim Bundesminister des Innern auch zum Kom-
plex der Lebensmittel Stellung genommen hat. Ich 
empfehle der Bundesregierung dringend, diese Emp-
fehlungen so schnell wie möglich — da geht es auch 
um die Ausstattung der Lebensmittelüberwachung 
und -kontrolle — in die Wirklichkeit umzusetzen. 
Hier sind sinnvolle Anregungen, auf die ich in dem 
Punkt verweisen will. 

In engem Zusammenhang mit der Frage der Über-
wachung und der Einfuhrkontrolle stehen die Forde-
rung und die Konsequenz, daß wir es erreichen müs-
sen, auf der internationalen Ebene die hohen natio- 
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nalstaatlichen Anforderungen verbindlich zu ma-
chen. Gegenwärtig — und dies müssen wir gemein-
sam in diesem Hause beklagen — haben wir es 
überwiegend mit produktbezogenen, mit Einzelfall-
regelungen zu tun; wir brauchen hier aber grund-
sätzliche Regelungen, wenn wir künftig den Ge-
sundheits- und Verbraucherschutz wirksam ab-
sichern wollen. 

Die wirksame Ausgestaltung von Überwachung 
und Kontrolle entscheidet darüber, ob aus der Ge-
samtreform des Lebensmittelrechts ein vorbildliches 
Verbraucherschutzgesetz wird oder ob nur eine 
verbraucherpolitisch schön anzusehende Fassade ent-
steht. Wir Sozialdemokraten betonen ausdrücklich, 
daß uns an einem verbraucherpolitischen Schön-
wettergesetz, an einem bloßen „Reformvorzeige-
gesetz" nicht gelegen ist. Wir brauchen und wollen 
ein Verbraucherschutzgesetz, das sich in der Praxis, 
im Alltag bewährt, und das ist für uns mehr als nur 
ein verbraucherpolitisches Potemkinsches Dorf. Wir 
werden deshalb alle Anstrengungen, dieses Ziel zu 
erreichen, unterstützen. 

Nicht zuletzt muß erwähnt werden, daß mit der 
Gesamtreform des Lebensmittelrechts der Versuch 
unternommen wird, das Lebensmittelstrafrecht wirk-
lichkeitsnäher auszugestalten. Dem unbefangenen 
Beobachter mag die noch geltende Regelung des 
alten Lebensmittelgesetzes mit ihrer insgesamt hö-
heren Strafandrohung abschreckender erscheinen. 
Jedoch haben die Erfahrungen der Vergangenheit 
in der Praxis gezeigt, daß diese Abschreckung nur 
auf dem Gesetzespapier steht. Mit dem Gesetzent-
wurf zur Gesamtreform des Lebensmittelrechts ist 
eine neue Fassung der Strafvorschriften vorgelegt 
worden, die insoweit eine Entzerrung bringt, als 
zwischen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten un-
terschieden wird. Diese Entzerrung scheint insoweit 
wirklichkeitsnäher und wirksamer, als sie mit der 
Staffelung von Freiheitsstrafen, Geldstrafen und 
Bußgeldern das angestrebte Ziel, Verstöße gegen 
die Vorschriften des Gesetzes zu ahnden, wirksamer 
erreichen kann. 

Ein letztes Wort zum Zeitpunkt des Inkrafttretens: 
Es war die ursprüngliche Absicht, dieses Gesetz zum 
1. Januar 1978 in Kraft treten zu lassen. Dies er-
schien allen Fraktionen in den Diskussionen und in 
den Beratungen der Gremien des Parlaments als eine 
unvertretbare zeitliche Verzögerung. Der jetzt ge-
wählte Zeitpunkt des Inkrafttretens für alle Rege-
lungen, die in der Wirtschaft keine Umstellungspro-
bleme aufwerfen, der 1. Januar 1975, verdeutlicht, 
daß ein gemeinsames Interesse in diesem Hause be-
steht, den Verbraucherschutz schnell wirksam wer-
den zu lassen. Die SPD-Fraktion begrüßt diese Re-
gelung nachdrücklich. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch zwei Bemerkun-
gen zur Gesamtreform des Lebensmittelrechts ma-
chen. Die eine bezieht sich darauf, daß dem Gesetz-
entwurf häufig der Vorwurf gemacht wurde, er ent-
halte eine Summe ausfüllungsbedürftiger Ermächti-
gungen an die Regierung; und unterschwellig wur-
den mit dieser Kompetenzabgabe durch den Gesetz-
geber an die Regierung allerhand Befürchtungen 
verbunden. Zu diesem Vorwurf will ich feststellen,  

daß derjenige, der ein modernes Gesetz will, der 
insbesondere sicherstellen will, daß die Regierung 
sofort handlungsfähig wird, daß sie neuen Tat-
sachen, neuen Erkenntnissen der Wissenschaft 
schnell und zügig Rechnung tragen kann, nicht um-
hin kann, auch Kompetenzen für ein solches zügiges 
Verfahren im Gesetz selbst vorzusehen. 

Um jedoch die Bedenken, die auch in bezug darauf 
vorgetragen worden sind, daß die Vielzahl der Er-
mächtigungen zu einer zusätzlichen Erschwerung 
und einer bürokratischen Praxis führen könnte, aus-
zuräumen, ist ein Verfahren vereinbart worden, das 
dem Gesetzgeber über den federführenden Parla-
mentsausschuß die Möglichkeit gibt, zu sehen, ob 
die Ermächtigungen in dem politischen Sinne, in dem 
sie gemeint sind, auch ausgefüllt werden. 

Neben dieser begleitenden Fürsorge für die Ge-
samtreform des Lebensmittelrechts soll von der 
Bundesregierung nach vier Jahren ein Erfahrungs-
bericht über die Wirkungen dieses Gesetzes, insbe-
sondere der Verbraucherschutzregelungen, vorge-
legt werden. Dieser Erfahrungsbericht soll die 
Grundlage dafür darstellen, zu prüfen, ob sich die 
getroffenen Regelungen in der Praxis bewährt ha-
ben, bzw. aufzuzeigen, wo schwache Punkte sind, die 
neue Überlegungen beim Gesetzgeber auslösen müs-
sen. 

Zusammenfassend stellt die sozialdemokratische 
Bundestagsfraktion fest, daß mit der Gesamtreform 
des Lebensmittelrechts ein weiteres Versprechen 
der sozialliberalen Koalition eingelöst wird. Wir 
begrüßen den Gesetzentwurf als den bedeutsamsten 
verbraucherpolitischen Beitrag in dieser Legislatur-
periode und sehen ihn als überzeugenden Beweis 
für die Forderung dies Bundeskanzlers Helmut 
Schmidt nach Kontinuität. Von der Regierung 
Brandt /Scheel versprochen, von der Regierung 
Schmidt /Genscher verwirklicht: ein weiterer Punkt 
des sozialliberalen Regierungsprogramms kann ab-
gehakt werden. 

Wir Sozialdemokraten stimmen diesem Gesetz zu 
und wünschen, daß sich die Reform in der Praxis be-
währen möge. Was die sozialdemokratische Bundes-
tagsfraktion dazu tun kann, wird sie tun. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort hat der 
Abgeordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen, meine Herren! Vor fast 16 Jahren 
hat dieser Deutsche Bundestag in anderer Zusam-
mensetzung den Entschließungsantrag angenommen, 
der sich für eine Gesamtreform des Lebensmittel-
rechts einsetzte. Daß das, was  dort  an Idealvorstel-
lungen zum Ausdruck kam, nicht ganz verwirklicht 
werden konnte, schmälert dieses Gesetzeswerk, das 
wir heute verabschieden wollen und dessen erste 
Lesung bereits vor drei Jahren im 6. Deutschen Bun-
destag stattgefunden hat, nicht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Wissen-
schaft, Technik und Industrie haben durch immer 
schnellere Entwicklung zu einem fast unübersehbar 
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angewachsenen Warenangebot geführt. Nicht nur die 
Quantität, sondern auch die Qualität hat zugenom-
men. Aber mit der Vielzahl und Differenziertheit der 
im Lebensmittelbereich angebotenen Waren sind 
auch die Gefahren für die Gesundheit der Bevölke-
rung gewachsen. Wir leben in einer Verbraucher-
gesellschaft, deren Segnungen wir alle genießen. 
Aber wenn wir diese Verbrauchergesellschaft nicht 
zugleich zu einer Verbraucherschutzgesellschaft 
machen, kann der Segen in Unsegen umschlagen. 

Auf dem Lebensmittelrechtsgebiet, das wir heute 
behandeln und wo es buchstäblich um unser täg-
liches Brot geht, leuchtet die Notwendigkeit des Ver-
braucherschutzes besonders ein. Es  handelt  sich um 
die Gesundheit des Verbrauchers, um unser aller 
Gesundheit. Der Gesundheitsschutz des Bürgers soll 
in zwei großen Verbraucherschutzgesetzen verbes-
sert werden: der Gesamtreform des Lebensmittel-
rechts, die wir heute abschließen wollen, und der 
Reform der Arzneimittelsicherheit, mit der sich das 
Parlament erstmals im Herbst befassen wird. Einen 
ersten Schritt in dieser Richtung haben wir im Früh-
jahr bereits mit der „Tierarzneimittelnovelle" getan, 
und es ist keine Übertreibung, wenn in der Begrün-
dung des Regierungsentwurfs die Gesamtreform 
des Lebensmittelrechts als das wohl umfangreichste 
Gesetzesvorhaben auf dem Gebiet des Verbraucher-
schutzes bezeichnet worden ist. Dies gilt für das 
heute zu verabschiedende Gesetz in vollem Um-
fang.  

Bevor ich nun einige Punkte dieses Gesetzes an-
schneide, noch ein Wort zu der Leitlinie, »die bei den 
Beratungen für uns Freie Demokraten, aber ich 
nehme an, für alle Mitglieder des Ausschusses — so 
ist es mir wenigstens entgegengeschlagen—, die Leit-
linie für das war, was maßgeblich war — und auf 
Sie ist im Ausschußbericht besonders hingewiesen 
worden —: nämlich vernünftiger Gesundheits- und 
Verbraucherschutz auf der einen Seite ohne un-
nötige Behinderung der wirtschaftlichen Entwicklung 
auf ,der anderen Seite. Das ist der Geist, in dem wir 
an die Beratung dieses Gesetzentwurfs herange-
gangen sind. Wir meinen, die besten Verbraucher-
schutzbestimmungen nützen nichts, wenn ihre 
Durchführung und Kontrolle nicht mehr praktikabel 
sind oder die Waren unzumutbar verteuern. Wir 
haben aber auch der Versuchung widerstanden, in 
die Reglementiersucht von Verbraucherschutzideo-
logen zu verfallen; denn auch hier gab es erheb-
liche Wünsche und Vorstellungen. 

Wenn ich auf einige Punkte des Gesetzentwurfs 
noch eingehe, so aus dem Grunde, weil sie im Aus-
schuß lange diskutiert worden sind. Das hat seinen 
Niederschlag erfreulicherweise auch im Unteraus-
schußbericht und im Ausschußbericht in aller Deut-
lichkeit gefunden. Der das Verbotsprinzip abgren-
zende ,,Zusatzstoff"-Begriff ist das Kernstück der 
dem vorbeugenden Gesundheitsschutz 'dienenden Re-
gelungen. Gegen die Formulierung dieses Begriffs 
im Regierungentwurf wurde eine Fülle von Einwän-
den vorgetragen, die in den Ausschußsitzungen sehr 
eingehend diskutiert wurden. Eine allseits befriedi-
gende Gesetzesformulierung ließ sich jedoch nicht 
finden. In »den Ausschußberatungen wurde aber in  

der Länge der Diskussion deutlich erkennbar, was 
Zweck, Absicht und materieller Gehalt »dieser For-
mulierungen ist, so daß es sich lohnt, »dies an dieser 
Stelle noch einmal ganz deutlich zu machen. 

Der Umfang des „Zusatzstoff"-Begriffes orientiert 
sich ausschließlich an den Notwendigkeiten des vor-
beugenden Gesundheitsschutzes. Das bedeutet, er 
muß alle Maßnahmen möglich machen, die brauchbar 
sind, durch falsche Ernährungsgewohnheiten be-
dingte Krankheiten zu bekämpfen. Er muß anderer-
seits aber verhindern, daß schädliche Stoffe als be-
absichtigte Bestandteile der menschlichen Ernäh-
rung aufgenommen werden. Der erste Zweck macht 
erforderlich, das Verbotsprinzip nicht weiter auszu-
bauen, als zur Erreichung des zweiten Zweckes er-
forderlich ist. Dies wird nach Auffassung der bera-
tenden Ausschüsse durch drei Regulative erreicht: 

Erstens durch die allgemeine Verkehrsauffassung. 
Diese ist in § 2 Abs. 1 des Gesetzes, völlig anders 
als sonst im Lebensmittelrecht, wo sie zur Abgren-
zung von Irreführungstatbeständen herangezogen 
wird, als übergeordnetes Ordnungsprinzip zu ver-
stehen. Sie besagt, daß eine tatsächliche Eignung 
und eine objektive Bestimmung für die Verwen-
dung eines Stoffes wegen seines Nähr-, Geruchs-
oder Geschmackswertes oder als Genußmittel vor-
handen sein muß. Der in verschiedenen Stellung-
nahmen bemängelte Gegensatz zwischen der allge-
meinen Verkehrsauffassung über einen solchen 
Sachverhalt und den wissenschaftlichen Tatsachen 
kann daher in keinem Falle auftreten. Dies ist eine 
wesentliche Erkenntnis aus der langen Diskussion, 
die wir zu diesem Paragraphen geführt haben und 
die ich hier noch einmal verdeutlichen wollte. 

Das zweite Regulativ ist die abstrakte Betrach-
tungsweise. Sie ist so wie in der bisherigen lebens-
mittelrechtlichen Rechtspraxis anzuwenden, und über 
sie ist im Ausschußbericht nochmals einiges sehr klar 
und deutlich dargestellt. 

Das dritte Regulativ ist eine vernünftige Hand-
habung des Begriffes durch Verordnungsgeber und 
Verwaltung. Mehrfach wurde in den Ausschußsit-
zungen betont, daß eine vernünftige Handhabung 
des Begriffes des Zusatzstoffes durch Verordnungs-
geber und Verwaltung notwendig für seine Brauch-
barkeit sei. So ist denn festzustellen, daß das Ver-
botsprinzip die Funktion des vorbeugenden Gesund-
heitsschutzes in beiden angedeuteten Richtungen 
nur dann erfüllen kann, wenn eine Überdehnung des 
Begriffs des Zusatzstoffes durch eine Zulassung von 
Stoffen, die nach dem Ausgeführten mit dem Be-
griff „Zusatzstoff" nicht gemeint sind, vermieden 
wird. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch kurz 
auf einige Schwerpunkte eingehen, die im Wirt-
schaftsausschuß eine gewisse Rolle gespielt haben. 
Auch hier scheint mir einiges zur Verdeutlichung 
und Klarstellung in dieser Debatte notwendig. Der 
gesundheitsbezogene Verbraucherschutz findet sich 
auch im Bereich der Bezeichnungs- und Kennzeich-
nungsvorschriften. In § 18 wurden Aussagen, die 
sich auf die Beseitigung, Linderung oder Verhütung 
von Krankheiten beziehen, in der Werbung für Le- 
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bensmittel verboten. Auch bei dem Verständnis 
dieser Vorschrift ist der gewollte Zweck der Rechts-
anwendung zu berücksichtigen. Die Verbote sollen 
ganz allgemein die krankheitsbezogene Werbung 
für einzelne Lebensmittel unterbinden, da eine 
solche Werbung wegen ihrer informativen Un-
vollständigkeit für den Verbraucher irreführend 
sein kann. Keinesfalls sollte damit aber die Möglich-
keit unterbunden werden, von ernährungsbedingten 
Erkrankungen bedrohte oder belastete Verbraucher 
über Lebensmittel zu informieren, die für sie geeig-
net und bestimmt sind. 

Das bedeutet, daß beispielsweise Aussagen dar-
über, daß die Einhaltung bestimmter Ernährungs-
grundsätze und Kostpläne gewissen Krankheitsrisi-
ken vorbeugen kann, natürlich nicht von einem sol-
chen Verbot erfaßt sein können. Niemand wird dem 
Deutschen Bundestag deshalb unterstellen können 
oder wollen, eine derart sinnwidrige Bestimmung 
erlassen zu haben; in der öffentlichen Diskussion 
wurde das teilweise so dargestellt. Im übrigen ist 
es so, was in der öffentlichen Diskussion auch oft 
übersehen wurde, daß im Einzelfall das Verbot sol-
cher Werbeaussagen nicht gegenüber den Heilberu-
fen und nicht für diätetische Lebensmittel gilt, so 
daß der globale Vorwurf, der häufig erhoben wurde, 
nicht zutreffen kann. 

Zu § 22, der weiteren Ausdehnung von Werbe-
einschränkungen bei Tabakwaren, bei Zigaretten! 
Hierüber haben wir uns sehr lange unterhalten, 
und das ist hier eindeutig angesprochen worden. 
Zur Begründung darf ich das anführen, was der 
Bundesrat schon seit 1970 aus gesundheitspoliti-
scher Sicht zu dieser Änderung gesagt hat. Wir be-
kennen als Freie Demokraten, daß wir sehen, daß 
wir hier der deutschen Zigarettenindustrie etwas 
zumuten, was die übrige europäische Zigaretten-
industrie nicht auf sich zu nehmen hat. Wir gehen 
aber davon aus, daß auch die Parlamente der ande-
ren europäischen Staaten in Verfolg der entspre-
chenden Entschließung des Europarates sich aus 
gesundheitspolitischen Gründen dieser deutschen 
Regelung anschließen. Wir haben die dringende 
Bitte an unsere Nachbarstaaten, dies auch zu tun, 
damit diese Änderung nicht zu ,einer Lex pro Radio 
Luxemburg wird, was sie, wenn die anderen nicht 
in den nächsten Jahren nachziehen, werden könnte. 

Zu den §§ 24 und 29, dem Begriff des Herstellers, 
darf ich in Übereinstimmung mit dem Ausschuß-
bericht nochmals betonen, daß Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten, die der Verbesserung der Pro-
dukte wie dem Umwelt- und Verbraucherschutz 
zugute kommen, einschließlich der Herstellung von 
Proben zur Vornahme von Verträglichkeitsprüfun-
gen, kein Herstellen im Sinne dieser Vorschriften 
sind. 

Was die Herstellerhaftung anlangt, so ist eben-
falls klar festgestellt, daß die Haftung des  Her-
stellers kosmetischer Mittel odersonstiger Bedarfs-
gegenstände sich nach der Auffassung des Aus-
schusses gegenüber dem bisher bewährten Rechts-
zustand nicht verändern soll. Wenn auch der vor-
hersehbare Gebrauch in den Vorschriften selbst 
nicht näher abgegrenzt wird, so möchte ich an d ie-

ser Stelle doch festhalten, daßentsprechend der  Ent-
wurfsbegründung zu § 24 eine Herstellerhaftung für 
Schäden wegen unsachgemäßer, unüblicher oder 
den Gebrauchsanweisungen wesentlich zuwiderlau-
fender Anwendungen nicht eintreten soll. In das gel-
tende Haftungssystem wird somit nicht eingegrif-
fen. Grundsätze der Produzentenhaftung könnten 
im übrigen darüber hinaus auch nur für alle Wirt-
schaftsbereiche einheitlich verändert werden. Hier 
ändert sich am bisherigen Rechtszustand also ein-
deutig nichts; das ist im Ausschuß mehrfach un-
terstrichen worden. 

Was den § 38 anlangt, so ist die nach § 38 vor-
gesehene Anhörung von Sachkennern ein Erfor-
deris, einer kontinuierlichen Zusammenarbeit zwi-
schen den Ministerien und den beteiligten Fach-
kreisen Rechnung zu tragen. Eine solche Zusam-
menarbeit wird seit Jahren in den dem Bundes-
gesundheitsamt zugeordneten Beratungskommissio-
nen für Kunststoff und für kosmetische Erzeugnisse 
mit beachtlichem Erfolg praktiziert. Es kann daher 
unter Zugrundelegung dieser positiven Erfahrungen, 
wie es auch bereits im abschließenden Bericht des 
Ausschusses zum Ausdruck gekommen ist, davon 
ausgegangen werden, daß die Ergebnisse dieser Zu-
sammenarbeit weiter verwertet werden und zu-
künftig eine Intensivierung dieser Zusammenarbeit 
und die damit verbundene rechtliche Absicherung 
dieser Gremien erfolgt. 

Ein wichtiges Anliegen war — das ist von den 
beiden Vorrednern schon betont worden — für uns, 
trotz der Verschärfung der lebensmittelrechtlichen 
Bestimmungen für deutsche Erzeugnisse die Kon-
kurrenzfähigkeit der Erzeugnisse der heimischen 
Landwirtschaft und Lebensmittelhersteller gegen-
über ausländischen Produkten zu sichern. Daher 
dürfen grundsätzlich keine Waren eingeführt wer-
den, die unseren Anforderungen nicht entsprechen. 
Wir haben uns bei den Beratungen besonders mit 
der Frage beschäftigt, wie dieses Verbringungsver-
bot möglichst effektiv überwacht werden kann. Zu 
diesem Zweck haben wir die entsprechende Verord-
nungsermächtigung dahin gehend erweitert, daß 
die Einfuhr von der Anerkennung des ausländischen 
Herstellungsbetriebs abhängig gemacht werden 
kann. 

Meine Damen und Herren, wenn wir nun vor der 
entscheidenden Verabschiedung dieses Lebensmit-
telrechtsreformgesetzes stehen, so habe ich Dank 
auszusprechen; Dank an die Damen und Herren des 
Ministeriums, die teilweise seit elf Jahren an der 
Vorbereitung dieses Gesetzes in ihrem Geschäfts-
bereich tätig gewesen sind und die auf die vielfach 
recht kritischen und schwierigen und manchmal 
mißtrauischen Fragen immer zu einer umfassenden 
Auskunft bereit waren. Ich habe auch den Mitarbei-
tern im Unterausschuß und im Ausschuß zu dan-
ken, und ich habe den Damen und Herren der 
Opposition zu danken, die im federführenden Aus-
schuß wie im Unterausschuß konstruktiv mitgearbei-
tet haben. Wie das heutige Abstimmungsergebnis 
zeigt, hat diese konstruktive, oft sehr kritische Mit-
arbeit dazu geführt, daß wir alle im Unterausschuß 
und im federführenden Ausschuß uns in den Auffas- 
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sungen so nahegekommen sind, daß dieses Gesetz 
nun, wie ich annehme, auch in dritter Lesung, wie in 
zweiter Lesung, einstimmige Zustimmung finden 
kann. Meine Damen und Herren, bei einem so um-
fassenden Gesetz ist das keine Selbstverständlich-
keit, wenn ich an manche Diskussion im Unteraus-
schuß denke. 

Zum Schluß darf ich noch ein besonderes Anlie-
gen hervorheben, das wir bei den Beratungen vor 
Augen hatten. Die Verbesserungen des Verbraucher-
schutzes, die wir heute beschließen, werden nur 
dann Wirklichkeit, wenn vom Bund und den Län-
dern die erforderlichen personellen und sächlichen 
Voraussetzungen geschaffen werden. Daher haben 
wir in dem vorgelegten Entschließungsantrag die 
Bundesregierung, die ja eine Reihe schwierigster 
und schwerwiegender Durchführungsverordnungen 
zu erlassen hat, und die Landesregierungen, bei 
deren Behörden die Überwachung und Kontrolle 
liegen wird, aufgefordert, alles hierzu Erforderliche 
unverzüglich zu tun. Die Bundesregierung soll dann 
über Durchführung und Erfolg dieser Verbraucher-
schutzreform binnen vier Jahren einen Bericht vor-
legen. Ich hoffe, daß unser dringlicher Appell an 
Bund und Länder diesem Gesetz die nötige Start-
hilfe sichert. Starthilfe durch Bund und Länder ist 
bei dem umfassenden Werk, das wir hier verab-
schieden, dringend notwendig. 

(Beifall.) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort hat die 
Abgeordnete Frau Dr. Neumeister. 

Frau Dr. Neumeister (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Mein Fraktionskol-
lege Dr. Hammans hat bereits die grundsätzliche 
Auffassung meiner Fraktion zu dem vorliegenden 
Gesetzentwurf vorgetragen, insbesondere auch zu 
unserer Kritik an der Bezeichnung „Gesamtreform". 
Diese Kritik bezieht sich darauf, daß eine ganze 
Reihe von Gesetzen lebensmittelrechtlichen Inhalts 
— z. B. die Gesetze über Zucker, Fett, Margarine 
etc. — trotz dieser sogenannten Gesamtreform wei-
ter bestehenbleiben sollen. 

Mein Anliegen ist es, den Standpunkt meiner 
Fraktion zu der Neuordnung des Rechts im Verkehr 
mit kosmetischen Mitteln im Rahmen dieser Ge-
samtreform zum Ausdruck zu bringen. Meine Damen 
und Herren, ich spreche nicht etwa deswegen zu 
diesem Thema, weil die Benutzung von Kosmetika 
ein Vorrecht der Frauen ist. Es zeigt sich eindeutig, 
daß auch die Männer immer mehr zu den Kosmetika 
greifen, weil auch sie längst erkannt haben, daß 
eine Pflege und zeitweise auch eine Verschönerung 
recht gut sind. 

Es muß noch einmal darauf hingewiesen werden, 
daß der Deutsche Bundestag bereits 1964 ein eigenes 
Kosmetikgesetz gefordert hatte. Daß diese Forderung 
auch in dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf inso-
weit nicht erfüllt worden ist, als es kein speziel-
les Kosmetikgesetz geben wird, bleibt deswegen 
bedauerlich, weil die schwierigen Probleme des 
Rechts der kosmetischen Mittel, das in vielen Be-

reichen Berührungspunkte zum Arzneimittelrecht 
bietet, in dieser Gesamtreform, die sehr heterogene 
Gegenstände betrifft und deshalb auch schon als 
„Sammelsurium" bezeichnet worden ist, sicher nicht 
optimal im Sinne des Verbraucherschutzes geregelt 
werden können. Dafür unterscheiden sich Kosmetika 
mit ihrer modernen naturwissenschaftlichen und me-
dizinischen Technologie zu deutlich von weiten Be-
reichen der Gegenstände, die in diesem Gesetz mit 
geregelt werden sollen. In dieser Hinsicht befinde 
ich mich in einem offensichtlichen Gegensatz zu 
unserem Kollegen Egert; er vertritt eindeutig eine 
andere Meinung. Es soll aber nicht verkannt wer-
den, daß der materielle Inhalt auch der kosmetik-
rechtlichen Regelungen, wie sie jetzt dem Hohen 
Hause zur Beschlußfassung vorliegen, in der grund-
sätzlichen Konzeption alles in allem einen erfreu-
lichen Fortschritt im Sinne der von uns seit langem 
geforderten Verwirklichung des Verbraucherschut-
zes im Verkehr mit kosmetischen Mitteln darstellt. 

Angesichts des mehrfach erklärten Willens der 
Koalitionsfraktionen und der Bundesregierung, ein 
eigenes Kosmetikgesetz nicht zu befürworten, hält 
es meine Fraktion bei den Mehrheitsverhältnissen 
in diesem Hause jetzt für besonders wichtig, im 
Bereich des Kosmetikrechts wenigstens auf eine 
möglichst weitgehende Übereinstimmung unserer 
nationalen Gesetzgebung mit der EG-Richtlinie hin-
zuwirken, denn gerade bei der derzeitigen trüben 
europäischen Großwetterlage ist es alles andere als 
sinnvoll, durch neue nationale Gesetze die euro-
päische Harmonisierung und Einigung zusätzlich zu 
erschüttern. 

Vor der Begründung der Einzelanliegen unserer 
Fraktion möchte ich noch kurz auf die Definition 
der kosmetischen Mittel eingehen. Es ist für mich 
gar keine Frage, daß der Schutzzweck unabweisbar 
zur Definition der Kosmetika gehört. Dies kam auch 
in den fundierten Sachverständigenaussagen im 
Rahmen der Anhörung im Frühjahr 1972 klar und 
deutlich zum Ausdruck. Die jetzt vom Ausschuß 
vorgeschlagene Ergänzung des Regierungsentwurfs 
bringt dies, wie mir scheint, auch hinreichend zum 
Ausdruck,selbst wenn die Schutzfunktion nicht 
expressis verbis in den Text des § 4 aufgenommen 
worden ist. Aber mit dem Hinweis, daß Stoffe oder 
Zubereitungen von Stoffen nur dann keine Kosme-
tika sind, wenn sie überwiegend dazu bestimmt 
sind, Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder 
krankhafte Beschwerden zu lindern oder zu beseiti-
gen, ist angesichts der übrigen Definition dieser 
Stoffe und Zubereitungen hinlänglich klargestellt 
— und zwar, was ich für entscheidend wichtig halte, 
durch den Gesetzgeber —, daß sie auch dann kosme-
tische Mittel sind, wenn sie !Schutzfunktion haben. 

In den sehr intensiven und fairen Beratungen im 
Unterausschuß „Lebensmittelreform" konnte in den 
meisten Fällen eine Abstimmung der vorgetra-
genen unterschiedlichen Meinungen erfolgen. In 
einigen wenigen Punkten jedoch erscheint mir das 
Ergebnis nicht vollauf befriedigend, und  ich fühle 
mich verpflichtet, diese Punkte kurz anzusprechen: 

Der in § 24 enthaltene Begriff „vorauszusehender 
Gebrauch" führte zu intensiven Diskussionen im 
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Unterausschuß, da er eine äußerst unterschiedliche 
Interpretation erfuhr. Unseres Erachtens schließt 
dieser Begriff bei fehlender klärender Definition 
einestraf- und mittelbar auch zivilrechtliche Haf-
tung des Herstellers bzw. Importeurs nicht nur für 
die Unschädlichkeit des Mittels bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch, sondern darüber hinaus auch 
bei einem vorauszusehenden Mißbrauch ein, was 
letztlich nicht Sinn dieses Paragraphen sein kann. 
Es war nicht ganz einzusehen, daß die Regierung die 
in ihrer eigenen Begründung zum Gesetzentwurf 
formulierte Definition dieses umstrittenen Begriffs 
nicht auch als gesetzliche Definition zu übernehmen 
bereit war; sie betonte, sie könne diese Begründung 
heute nicht mehr so problemlos betrachten wie im 
Zeitpunkt ihrer Anfertigung und halte deshalb eine 
Relativierung dieser Begründung für angebracht. 
Schließlich hat sich auch die Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaft gegen den Begriff des „vor-
auszusehenden Gebrauchs" ausgesprochen und ver-
wendet statt dessen den Begriff der „normalen Ver-
wendung" . 

Wenn nach unserer Ansicht 'hier auch eine Über-
einstimmung des Gesetzestextes mit dem der EG-
Richtlinien sowohl  wünschenswert wie auch mög-
lich gewesen wäre, so haben die Mitglieder der 
CDU/CSU-Fraktion im Ausschuß für Jugend, Familie 
und Gesundheit doch der Definition im Ausschuß-
bericht zugestimmt, in der betont wird, daß „Schä-
den, die durch eine unsachgemäße oder unübliche 
Anwendung verursacht werden, nicht von § 24 er-
faßt werden". Meine Damen und Herren, bei allem 
Bemühen, den Verbraucher vor Schäden zu bewah-
ren, sollte man doch die Belastung der Hersteller 
und Händler nicht unerträglich gestalten, indem 
man geradezu eine Narrensicherheit von ihnen ver-
langt. 

Auch der § 25 bedarf einer besonderen Erwähnung. 
Der EG-Richtlinienentwurf sieht ein solches Verbot 
der Stoffe, die nach § 35 und § 35 a des Arzneimittel-
gesetzes verschreibungspflichtig sind, nicht vor. Die 
EG-Kommission stellt in einer Antwort vom 29. Ja-
nuar 1974 auf eine entsprechende Frage des Abge-
ordneten Cousté sogar fest, 'daß der § 25 des deut-
schen Regierungsentwurfs grundsätzlich von dem 
Richtlinienvorschlag abweicht und daß die Beratun-
gen über diesen Vorschlag noch weiter erschwert 
werden, wenn die Mitgliedstaaten in diesem Bereich 
Rechtsvorschriften erlassen, zumal dann, wenn diese 
Vorschriften von dem Kommissionsvorschlag abwei-
chen. 

Im Sinne der anzustrebenden Harmonisierung mit 
der EG wäre nach Ansicht vieler Fachleute dieser 
Paragraph überflüssig. In Anbetracht der ungeklär-
ten Lage innerhalb der EG und der Unsicherheit, 
wenn mit Idem Inkrafttreten der Richtlinien zu rech-
nen ist, haben wir aber von dem Antrag auf Strei-
chung abgesehen und uns zunächst damit begnügt, 
daß durch Hinzufügung .des Absatzes 3 die sich durch 
§ 35 a des Arzneimittelgesetzes ergebenden Schwie-
rigkeiten erheblich gemindert wurden und so eine 
bessere Praktikabilität dieses Paragraphen gewähr-
leistet ist. 

Die Feststellung, daß es sich bei den nach § 25 
Abs. 1 in Frage kommenden verschreibungspflichti-
gen Stoffen nur um solche Stoffe handeln kann, die 
für die äußere Verwendung verschreibungspflichtig 
sind, erscheint mir im Interesse der Rechtssicherheit 
notwendig. 

Bezüglich der in § 27 behandelten Verbote zum 
Schutze vor Täuschung stehen die Mitglieder der 
CDU/CSU-Fraktion nach wie vor auf dem Stand-
punkt, daß die Forderung, neben den „Erkenntnis-
sen der Wissenschaft" zusätzlich noch die wissen-
schaftlich „hinreichende Sicherung" als Bedingung 
für eine Werbeaussage zu verlangen, zu einer 
außerordentlichen Rechtsunsicherheit führen muß. 
Auch Herr Kollege Egert hat mich mit seinen Aus-
führungen keineswegs überzeugt; denn für den 
Werbeanspruch eine wissenschaftlich hinreichende 
Sicherung der Wirkung zu verlangen, ist praktisch 
nicht durchführbar. Hier sollte man den Erkenntnis-
sen der Wissenschaft getrost die praktischen Erfah-
rungen alternativ zur Seite stellen, die gerade bei 
den Kosmetika eine große Rolle spielen. Nicht alles 
ist wissenschaftlich ergründbar, was am Menschen 
durch Einwirkung der Psyche praktisch bewirkt wer-
den kann! 

Warum ist die Regierung nicht bereit, die klare 
und umfassende Formulierung im überarbeiteten 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Neuordnung 
des Arzneimittelrechts vom 20. Mai 1974 hinsichtlich 
der dort vorgeschlagenen Neufassung des § 3 Nr. 1 
des Heilmittelwerbegesetzes zu übernehmen? Die 
Formulierung „jeweiliger Stand" unterstreicht in be-
sonderer Weise die Flexibilität der wissenschaftli-
chen Beurteilungskriterien. Außerdem müßten im 
Interesse des Verbraucherschutzes die „praktischen 
Erfahrungen" berücksichtigt werden. Eine Harmoni-
sierung auch der deutschen Gesetze, die aus einem 
Hause kommen und die sich in ihren Grenzgebieten 
erheblich nahestehen, teilweise sogar überschnei-
den, wäre meines Erachtens durchaus anzustreben. 

Lassen Sie mich noch kurz auf die außerordentlich 
hohe Zahl von Ermächtigungen in diesem Gesetz — 
gerade auch in bezug auf die Kosmetika — eingehen. 
Immerhin sind in den sechs Paragraphen, die sich 
speziell mit der Kosmetik beschäftigen, sieben Er-
mächtigungen enthalten. Es ist sicherlich zweckmä-
ßig, Gebiete, die durch Wissenschaft und Technik 
einem steten Wandel unterworfen sind, zum Teil in 
Verordnungen zu regeln. Nur sollte man auch die 
Gefahr einer übermäßigen Verlagerung der Gestal-
tungsmöglichkeit in Richtung Exekutive beachten. 
Wichtig ist daher auf jeden Fall, daß in § 38 dieses 
Gesetzes die Anhörung von Sachverständigen vor 
dem Erlaß von Verordnungen gefordert wird; laut 
Ausschußbericht fällt darunter auch die  Verwertung 
von Beratungsergebnissen der bewährten Kunststoff-
kommission und 'der Kommission für kosmetische 
Erzeugnisse. 

Doch sollte man meines Erachtens dem Gesetz-
geber durch Vertretung in den beratenden Sachver-
ständigengremien zumindest eine gewisse Mitwir-
kungs- und Informationsmöglichkeit einräumen, da 
infolge der zahlreichen Ermächtigungen die Verord-
nungsmacht der Exekutive immer stärker wird. Man 
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sollte sich bemühen, Wege zu finden, die dem aus-
ufernden Ermächtigungswesen, das aus vielen, oft 
in der Natur der Sache liegenden Gründen nur sehr 
schwer abgebaut werden kann, in praxi entgegen-
wirken. Das sollte man nicht nur durch den sehr zu 
begrüßenden Erfahrungsbericht nach vier Jahren 
tun. Man sollte doch wieder für eine stärkere Mit-
wirkung der Legislative auch bei Detailregelungen 
und damit letztlich für mehr Demokratie sorgen. Ein 
bereits praktiziertes Beispiel für eine solche Zu-
sammenarbeit finden wir in der kürzlich konstitu-
ierten „Arbeitsgruppe Transplantation" im Bundes-
ministerium der Justiz. 

Gestatten Sie mir zum Schluß noch eine kurze 
Exkursion in einen Bereich, der nicht zur Kosmetik 
und damit eigentlich gar nicht zu meiner Aufgabe 
gehört. Ich weiß auch, daß ich jetzt etwas anspreche, 
was seit Jahren zu den Tabus der Gesundheitspoli-
tiker gehört. Doch es wäre für mich als Zahnärztin, 
die lange in der Jugendzahnpflege gearbeitet hat, 
unverantwortlich, § 36 Abs. 2 Nr. 5 unerwähnt zu 
lassen. Es handelt sich hier um die Zulassung von 
Ausnahmen von den Vorschriften dieses Gesetzes 
und unter diesem Punkt ganz speziell um die Trink-
wasserfluoridierung zur Vorbeugung gegen Karies. 

In vielen Ländern der Welt wird dieses Problem 
zur Zeit äußerst positiv behandelt. Das geschieht 
einmal angesichts der erschreckend fortschreitenden 
Karieshäufigkeit — der Krankheit, die heute 90 % 
aller Menschen befällt und damit zur weitestverbrei-
teten Zivilisationskrankheit geworden ist —, aber 
auch angesichts der Erkenntnisse der wissenschaftli-
chen Forschung, die einerseits eine Minderung der 
Karieshäufigkeit um 50 bis 60 % durch Trinkwasser-
fluoridierung nachweist, andererseits aber ebenso in 
der Lage ist, die Ungefährlichkeit des Fluors bei an-
gepaßter Dosierung zu belegen. Die Weltgesund-
heitsbehörde empfahl bereits seit 1969 eine Anrei-
cherung des Trinkwassers auf ein Milligramm Fluo-
rid pro Liter dort, wo eine ausreichende natürliche 
Fluoridzufuhr nicht gewährleistet ist. 

Es dürfte heute unumstritten sein, daß die Karies 
nicht nur unangenehme lokale Erscheinungen in 
Form von heftigen Schmerzen hervorruft, sondern 
auch sehr häufig den Beginn chronischer Erkrankun-
gen darstellt und damit den gesamten Gesundheits-
zustand des Menschen erheblich und auf Dauer zu 
beeinträchtigen in der Lage ist. Doch betrachten wir 
einmal den wirtschaftlichen Schaden, der durch die 
zunehmende Kariesanfälligkeit unserer Bürger her-
vorgerufen wird. Allein die Summe, die die gesetz-
lichen Krankenkassen zur Behebung akuter Zahn-
schäden aufzubringen haben, stieg von 500 Millio-
nen DM im Jahre 1952 auf 3 Milliarden DM im 
Jahre 1972. Dagegen würde eine Trinkwasserfluo-
ridierung, die, wie ich bereits erwähnte, eine Karies-
reduktion bis zu 60 % bewirken könnte, weniger 
als 1 DM pro Kopf der Bevölkerung im Jahr kosten. 
Die Zurückhaltung der staatlichen Institutionen an-
gesichts der hohen kariesprophylaktischen Effektivi-
tät, der sicheren Anwendung im Hinblick auf toxi-
sche Nebenwirkungen und des weitestgehend be-
kannten lokalen und allgemeinen Wirkungsmecha-
nismus war daher bisher unverständlich. 

Diese Ausnahmeermächtigung wird es ermög

-

lichen, großangelegte Versuche über Effektivität, 
Organisationsform und Praktikabilität der verschie-
denen Fluorapplikationen durchzuführen — vorran-
gig zur Gesunderhaltung der Bevölkerung, doch 
auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit dieser 
prophylaktischen Maßnahmen. 

Zum Schluß möchte auch ich mich, meine Damen 
und Herren, mit allem Nachdruck dafür einsetzen, 
daß wir nach den jahrelangen Vorarbeiten diesen 
Gesetzentwurf nun endlich zügig verabschieden, da-
mit die von uns allen gewollten Verbesserungen für 
die Verbraucher Wirklichkeit werden können. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident von Hassel: Den hier treu aus-
harrenden Kolleginnen und Kollegen möchte ich den 
Spielstand bekanntgeben: 1 :0 für uns; das Tor 
schoß Overath. 

(Heiterkeit und Beifall.) 

Das Wort hat nunmehr die Abgeordnete Frau Dr. 
Riedel-Martiny. 

Frau Dr. Riedel -Martiny (SPD) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Sie haben mir die 
Anfangspointe leider gestohlen; denn auch ich 
wollte den Spielstand bekanntgeben, um darauf 
Bezug zu nehmen, daß wir hier in Konkurrenz zur 
Fußballweltmeisterschaft agieren. Unter dem Ge-
sichtspunkt Lebensqualität hat es sicher seine Be-
rechtigung, daß heute der Saal so leer ist. Ich 
glaube, ausnahmsweise hat das Volk einmal Ver-
ständnis dafür, daß sich seine Vertreter genauso 
amüsieren wie es selbst. Gleichwohl sollten wir 
keine Mühe scheuen, dem Volk begreiflich zu ma-
chen, daß wir hier heute ein Reformwerk von weit

-

tragender Bedeutung verabschieden — ein ganz aus-
gereiftes Stück Reformpolitik, das die Gesundheit 
des Verbrauchers in vielen wichtigen Bereichen 
besser schützen wird und ihn in mancher Weise 
auch vor wirtschaftlichem Schaden bewahren dürfte. 

Nach dem Abzahlungsgesetz und der Aufhebung 
der Gerichtsstandsklausel, nach dem Geflügelfleisch-
hygienegesetz, dem Tierarzneimittelgesetz und dem 
Margarinegesetz, die alle in Teilbereichen den Ver-
braucherschutz erheblich verbessert haben, können 
wir heute mit der Gesamtreform des Lebensmittel-
rechts ein Gesetzeskind ins Leben entlassen, das 
sicher bald und sicher sehr intensiv ein aktives 
Eigenleben zu führen beginnen wird. 

Die Tatsache, daß dieses Reformwerk nun abge-
schlossen ist, gibt uns Mut, auch die Reform des 
Arzneimittelrechtes und die Reform der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen — zwei ebenfalls sehr 
bedeutsame und umfangreiche Reformprojekte — 
optimistisch und tatkräftig anzugehen. 

Vier grundlegende Problempunkte, die weniger 
das Gesetz selbst als seine Chancen betreffen, als 
praktiziertes Recht in das Bewußtsein jedes Bürgers 
einzugehen, zogen sich durch die Beratungen des 
Unterausschusses hindurch. Diese vier Problem-
punkte sind die Grundlage dafür, daß der Ausschuß 
einen Entschließungsantrag eingebracht hat, der 
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heute hier mit zur Abstimmung steht, und dazu 
möchte ich Stellung nehmen. 

Da ist zum einen das Problem der Rechtsverord-
nungen, die noch zu erlassen sind. Deren gibt es 
eine ganze Reihe; zu viele fast für das Parlaments-
verständnis von Puristen, die es nie gerne haben, 
wenn der parlamentarische Entscheidungsraum 
durch eine nur schwer kontrollierbare Möglichkeit 
der Regierung eingeengt wird, grundsätzliche Be-
stimmungen in Einzelmaßnahmen, in Verordnungen 
nämlich, aufzulösen. Weil uns die Vielzahl der Ver-
ordnungen im Unterausschuß auch bedrückte, ohne 
daß wir eine Möglichkeit gesehen hätten, diese An-
zahl zu verringern, bittet der Ausschuß die Bundes-
regierung, die Verordnungen zur Durchführung des 
Gesetzes jeweils vor ihrem Erlaß dem Ausschuß für 
Jugend, Familie und Gesundheit zur Kenntnis zu 
geben. Damit besteht die Möglichkeit einer nach-
gehenden Kontrolle auf parlamentarischem Wege, 
ohne daß die Kompetenzen der Bundesregierung 
eingeschränkt werden. 

Im Zusammenhang mit dem Erlaß der Verord-
nungen besteht aber auch die Schwierigkeit, daß das 
Bundesministerium für Jugend, Familie und Ge-
sundheit derzeit personell gar nicht in der Lage 
ist, die erforderlichen Verordnungen schnell zu er-
lassen. Die Bundesregierung wird daher ersucht, die 
für das Gesetz fachlich und rechtlich zuständigen 
Aufgabenbereiche des Bundesministeriums für Ju-
gend, Familie und Gesundheit zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt personell zu verstärken. Die rechtzeitige 
Erarbeitung der zahlenreichen Verordnungen muß 
gesichert werden. 

Das zweite gewichtige Problemgebiet ist die Kon-
trolle und Überwachung der gesetzlichen Vorschrif-
ten. Hier erwachsen zum einen dem Bundesgesund-
heitsamt neue Aufgaben insoweit, als das Bundes-
gesundheitsamt nach § 34 des Gesetzes eine amt-
liche Sammlung von Untersuchungsverfahren erar-
beiten und laufend dem Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse anpassen soll. Außerdem soll das 
Bundesgesundheitsamt die für den Erlaß der ge-
nannten Rechtsverordnungen erforderlichen wissen-
schaftlichen Daten rechtzeitig zur Verfügung stellen. 
Auch dies ist mit dem derzeitigen Personalstand 
beim Bundesgesundheitsamt in keiner Weise zu 
leisten. Deshalb ersuchen wir die Bundesregierung, 
beim Bundesgesundheitsamt die personellen und 
sonstigen Voraussetzungen für diese beiden Auf-
gaben zu schaffen. 

Außerdem — darauf hatte auch der Kollege Egert 
hingewiesen — müssen die Kontrollverfahren an 
den Grenzkontrollstellen, an denen Lebensmittel-
einfuhren kontrolliert werden, sowohl verschärft als 
auch vereinfacht und beschleunigt werden. Derzeit 
bestätigen verschiedentlich die Bundesländer, daß 
in vielen Fällen Produkte längst auf dem Markt 
oder sogar verkauft sind, ehe bei der Grenzkontroll-
stelle das Kontrollergebnis vorliegt. Das Risiko der 
Zurückweisung von Waren an der Grenze, wenn 
man nur einen Verdacht auf Gesundheitsschädlich-
keit der Importe hat, aber kein sicheres Wissen 
darüber, wird von den abfertigenden Beamten nur 
sehr zögernd eingegangen — aus gutem Grund,  

weil die Frage der Haftung strittig ist. Aber auch 
die Landesregierungen sind gefordert, wenn es dar-
um geht, die erforderlichen personellen, sachlichen 
und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um 
die Durchführung der durch das Lebensmittelgesetz 
erforderlichen Überwachungsaufgaben zu gewähr-
leisten. Der Entschließungsantrag enthält auch hier-
zu eine entsprechende Bitte. 

Der dritte Problemkreis, der in den Beratungen 
des Unterausschusses immer wieder eine große 
Rolle gespielt hat, betrifft die internationale Rechts-
angleichung. Davon war heute, glaube ich, kaum 
die Rede. Man konnte gelegentlich sowohl bei 
Schilderungen über Verhandlungen in Brüssel als 
auch beim hiesigen Ministerium den Eindruck ge-
winnen, daß die gesetzlichen Vorstöße der Bundes-
regierung und der europäischen Kommissionen sich 
manchmal eher wechselseitig behindert haben, an-
statt sich zu fördern. Insofern ist es sehr zu begrü-
ßen, daß sich die Bundesregierung bei der Vorbe-
reitung dieses Gesetzentwurfes durch Brüsseler Ein-
zelmaßnahmen nicht hat hindern lassen, so daß wir 
dieses Gesetz heute abschließend beraten können, 
während von Brüssel aus solche umfassenden Re-
formen noch auf längere Zeit hin nicht zu erwarten 
sein dürften. Wir fordern deshalb die Bundesregie-
rung auf, die Bemühungen zur Harmonisierung des 
Lebensmittelrechts auf europäischer und weltweiter 
Ebene weiter fortzusetzen und zu intensivieren. Da-
bei soll der Schwerpunkt auf die allgemeinen le-
bensmittelrechtlichen Vorschriften gelegt werden ; 

 aber auch Bestimmungen über die Beschaffenheit 
von Kosmetika und allgemeinen Bedarfsgegenstän-
den sowie Tabakerzeugnissen sollen einbezogen 
werden. Insbesondere ist darauf zu achten — das 
sage ich vor allem im Namen meiner Kollegen aus 
dem Ernährungsausschuß —, daß auch in Brüssel 
eine Harmonisierung der Gesetze in einem großen 
Komplex und geschlossen vorgenommen wird, an-
statt daß man nur Einzelvorschriften harmonisiert, 
von Brot über Hefe zu 'Senf — immer nur einzelne 
Produkte, statt daß man hier insgesamt ein Reform-
projekt zur Beratung vorlegt. Selbstverständlich 
sollte bei solchen Harmonisierungsbemühungen 
auch das Problem einheitlicher Regelungen für 
die Werbung berücksichtigt sein. 

Im Zusammenhang mit den Strafbestimmungen 
bei Verstößen gegen Vorschriften dieses Gesetzes 
ist verschiedentlich das Problem erörtert worden, 
ob Strafbestimmungen, die durch die größere zeit-
liche und qualitative Flexibilität der Strafbemes-
sung zwar wesentlich verbessert worden sind, 
außerdem gleichzeitig erreichen, daß weniger Ver-
stöße gegen die Bestimmungen vorkommen. Auf län-
gere Sicht muß möglicherweise eine Novellierung 
des Gesetzes unternommen werden, die außer einer 
Verstärkung von Überwachung und Kontrollen und 
außer einer zügigeren und effektiveren Art der 
Strafbemessung auch die verfahrensrechtliche Ge-
setzesgrundlage verändert. Aus diesem Grund for-
dern wir die Bundesregierung auf, über Anwendung 
und Auswirkungen des Gesetzes, insbesondere un-
ter dem Aspekt des Verbraucherschutzes, binnen 
vier Jahren zu berichten. 
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Ein vierter Problemkreis hängt eng zusammen mit 

den in das Gesetz aufgenommenen einschränkenden 
Bestimmungen für die Tabakwerbung und jenen im 
Gesetzestext bis zuletzt hart umkämpften, aber nicht 
aufgenommenen Bestimmungen bezüglich der Alko-
holwerbung. Der Unterausschuß und der federfüh-
rende Ausschuß waren sich in ihrer Mehrheit darin 
einig — man muß da nicht gleich linksorientierter 
Ideologe werden, Herr Dr. Hammans, um auf diesen 
Widerspruch hinzuweisen —, daß es wirklich ein 
Widerspruch ist, einerseits für die erwiesenermaßen 
gesundheitsschädlichen Tabakerzeugnisse und für 
die oftmals suchterregenden alkoholischen Getränke 
Werbung zuzulassen, andererseits aber aus öffent-
lichen Kassen Antiraucherkampagnen und Aufklä-
rungsmaßnahmen gegen Lungenkrebs, Alkohol- und 
Drogenmißbrauch, Schrumpfleber und etliche an-
dere Krankheiten zu finanzieren. Aber man kann 
natürlich nicht allein die Werbung für Tabak- und 
Alkoholmißbrauch verantwortlich machen. 

Der Ausschuß fordert die Bundesregierung in sei-
nem Entschließungsantrag auf, ein Gesamtprogramm 
„Nichtraucherschutz" zu entwickeln mit dem Ziel, 
verstärkt die gesundheitlichen Belange der Nicht-
raucher in den verschiedensten Lebensbereichen zu 
schützen. Wenn schon die Raucher ihre Laster nicht 
aufgeben können, sollten doch wenigstens die Nicht-
raucher gesundheitlich dadurch nicht in Mitleiden-
schaft gezogen werden. 

(Beifall. — Abg. Dr. Hammans: Sehr wahr!) 

Zum anderen möchten wir die Verabschiedung der 
Gesetzesreform des Lebensmittelrechts zum Anlaß 
nehmen, die Bundesregierung aufzufordern, mit ver-
stärkten Anstrengungen dem Alkoholmißbrauch ent-
gegenzuwirken. Ich gestehe offen, daß ich eine 
Aufnahme entsprechender Vorschriften in das Ge-
setz für äußerst wünschenswert gehalten hätte. Da 
dies nun nicht zustande gekommen ist, meine ich, 
daß man um so stärker darauf achten muß, daß das 
Aktionsprogramm zur Bekämpfung des Drogen- und 
Rauschmittelmißbrauchs vom November 1970 er-
weitert und dabei insbesondere auf die Verhütung 
des Alkoholismus abgestellt wird. 

(Beifall. — Abg. Reddemann und Abg. Dr. 
Hammans: Einverstanden!) 

Der Alkoholismus unter Jugendlichen nimmt ja be-
sorgniserregende Formen an. 

Gleichzeitig fordern wir die Bundesregierung auf, 
in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern 
ein Sofortprogramm zu entwickeln. Hierzu sollen 
die bestehende Situation und die voraussichtliche 
Entwicklung analysiert werden, denn man muß die 
Grundlagen des Alkoholismus sorgfältig studieren, 
und daraus müssen mittel- und langfristige Pro-
gramme zur Verhinderung von Suchtverhalten ent-
wickelt werden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist genau 
richtig!) 

Die gesetzlichen Ausschank- und Verkaufsverbote 
müssen dabei verstärkter Überwachung unterliegen. 

Die Verabschiedung der Gesamtreform des Le-
bensmittelrechts hat für den Unterausschuß und die  

beteiligten Ausschüsse des Deutschen Bundestages 
eine große Anstrengung bedeutet. Wir alle sind 
froh, daß diese Anstrengung heute zum Erfolg ge-
führt hat. Wir sind uns aber auch alle einig dar-
über, daß die Verabschiedung des Gesetzes nur ein 
erster Schritt sein kann, um auf den Gebieten der 
Lebensmittel, der Kosmetika, der Tabakerzeugnisse 
und der allgemeinen Bedarfsgegenstände größeren 
Gesundheitsschutz und einen größeren Rechts-
schutz bei Täuschung und schädigenden Werbe-, 
Handels- und Vertriebsmethoden zu sichern. Bei 
allen weiteren Schritten bedarf es der aktiven Be-
gleitung durch die Verbraucherschaft selbst, für die 
wir vermutlich in Zukunft auch weiterhin unter-
stützende Hilfe zu leisten haben, weil es nicht so 
leicht ist, Verbraucher zu organisieren und zu mobi-
lisieren, selbst wenn es in ihrem eigenen Interesse 
geschieht. 

Ich möchte nicht schließen, ohne einer der we-
sentlichen Initiatoren dieses Gesetzes zu gedenken: 
Käte Strobel, die der Gesamtreform in der letzten 
Legislaturperiode mit solchem Engagement über die 
Anfangshürden hinweggeholfen hat und die jetzt 
als Stadträtin von Nürnberg und Fraktionsvorsit-
zende dort immer noch nicht ruhen kann, aktiven 
Verbraucherschutz zu betreiben. Ich statte diesen 
Dank an Käte Strobel besonders gern ab, da Käte 
Strobel wie ich der bayerischen Sozialdemokratie 
angehört und ich ihr menschlich wie politisch viel 
verdanke. 

(Beifall bei der SPD.) 

Für sie wie für uns alle, die wir heute hier ver-
sammelt sind, bedeutet die Verabschiedung dieses 
Gesetzes einen großen Erfolg. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident von Hassel: Der Spielstand vor 
zehn Minuten war 2 : 0; das Tor schoß Cullmann. 

(Heiterkeit und Beifall.) 

Das Wort hat nunmehr der Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit. 

Frau Focke, Bundesminister für Jugend, Familie 
und Gesundheit: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Auch ich möchte hier nachdrücklich feststel-
len: Für die Verbraucher in unserem Lande ist die 
heutige Entscheidung des Bundestages über die Ge-
samtreform des Lebensmittelrechts von außerordent-
licher Bedeutung. Mehr Schutz vor schädlichen Stof-
fen in der Nahrung, mehr Schutz vor Resten von 
Arzneimitteln, von Pflanzenschutzmitteln oder Che-
mikalien aus der Umwelt in Fleisch, Milch, Obst und 
Gemüse, mehr Gesundheitsschutz bei Kosmetika und 
Bedarfsgegenständen, die mit Lebensmitteln oder 
unmittelbar mit dem menschlichen Körper in Be-
rührung kommen, mehr Schutz vor irreführender 
Werbung, bessere Information über Inhalt und Halt-
barkeit von Lebensmitteln, klarere Gebrauchsanwei-
sungen z. B. für kosmetische Mittel, Wasch- und Rei-
nigungsmittel, eine schärfere Lebensmittelüberwa-
chung und Kontrolle von importierten Waren — das 
alles und noch mehr bringt der jetzt zur dritten Le-
sung anstehende Entwurf des Gesetzes mit dem 
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langen Namen „Gesetz zur Neuordnung und Bereini-
gung des Rechts im Verkehr mit Lebensmitteln, Ta-
bakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonsti-
gen Bedarfsgegenständen" für die Bürger unseres 
Landes. 

Dabei heißt der rote Faden — dies ist mit anderen 
Worten schon gesagt worden —: den Verbraucher 
vor Gesundheitsschäden und vor Täuschung noch 
besser als bisher zu schützen, ohne die wirtschaft-
liche Entwicklung unnötig zu behindern. Für viele 
Verbraucher gab es in den vergangenen Jahren An-
lässe zur Sorge und Beunruhigung über Mißstände 
bei der Gewinnung und der Herstellung von Lebens-
mitteln, kosmetischen Produkten und Bedarfgegen-
ständen. Diese Sorgen sollen ihnen genommen wer-
den. Ich erinnere an Fälle von Antibiotika und 
Oestrogen in Kalbfleisch, an Bleilässigkeit von Ke-
ramikgeschirr, an Unfälle, weil auf einem Spülmittel 
eine schöne Zitrone aufgemalt war und man es aus 
Versehen mit Saft verwechselt hatte, oder an den 
tragischen Tod von 17 Säuglingen in Frankreich 
wegen zu hoher Dosen von Hexachlorophen in Kos-
metika. All das und andere Gefahren sollen ver-
mieden werden. 

Das Interesse an der Erhaltung der Gesundheit, 
an einer vernünftigen und gesunden Lebensweise 
und an einer der Gesundheit dienenden Umwelt 
nimmt ständig zu. Damit wächst das kritische Be-
wußtsein der Bürger und steigen die Forderungen 
gegenüber uns politisch Verantwortlichen. 

Die Bundesregierung ist sich dieser hohen Verant-
wortung bewußt und mißt den zu bewältigenden 
Aufgaben der  Gesundheits-, Verbraucher- und Um-
weltpolitik, die sich ja teils ergänzen, teils decken, 
einen wachsenden Rang bei, wie es die Entwicklung 
unserer hochtechnisierten Industriegesellschaft zu-
nehmend erfordert. Der Staat darf einfach den Bür-
ger nicht allein lassen, wenn es darum geht, Gefah-
ren abzuwenden, vor denen sich der einzelne immer 
weniger selber schützen kann. Die Gesamtreform 
des Lebensmittelrechts ist eine sowohl umfassende 
wie konkrete Maßnahme hierzu. Sie soll und wird 
das Maß an Verbraucherschutz garantieren, das die 
Verbraucher im Interesse einer gesunden Lebens-
führung und einer wahrheitsgemäßen Information 
erwarten, das Maß an Verbraucherschutz, das erfor-
derlich ist, um den Anforderungen der heutigen vor-
beugenden Gesundheitssicherung gerecht zu wer-
den. 

Aber auch für Industrie und Handel wird das Ge-
setz nicht nur notwendige Veränderungen, sondern 
auch Verbesserungen bringen. Dies gilt im beson-
deren für die umfassende Rechtsbereinigung und 
die Neuregelung von Spezialgebieten, z. B. für die 
Neugestaltung des Lebensmittelstrafrechts. Zwar ist 
beklagt worden, daß hier noch nicht alles an Detail-
gesetzen mit eingebracht wurde. Aber ich darf daran 
erinnern, daß von der vorgesehenen Neuordnung 
insgesamt 16 Gesetze betroffen sind und mehr als 
40 Rechtsverordnungen geändert werden; ferner 
wird eine Reihe neuer Verordnungen erlassen wer-
den, die den heutigen Gegebenheiten entsprechen 
und — das ist nun wieder sehr wichtig — bundes-

einheitliche Regelungen insbesondere auf dem 
Hygienegebiet erstmalig ermöglichen. 

Den berechtigten Forderungen nach einer größe-
ren Übersichtlichkeit des Rechtsstoffes und nach 
einer besseren Handhabung wird durch die Behand-
lung der diesem Gesetz unterliegenden Erzeugnisse 
in jeweils gesonderten Abschnitten für Lebensmittel, 
kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse, Bedarfsge-
genstände Rechnung getragen. Frau Kollegin Neu-
meister, — auf Ihre Anmerkungen — ernsthaft ist 
ja bei dieser Runde der Diskussion das Auseinan-
derreißen dieses Gesetzes im Unterausschuß gar 
nicht mehr wirklich diskutiert worden. 

Die beklagten vorgesehenen Ermächtigungen — 
ich selber verstehe sehr wohl, daß dies eine stän-
dige Beunruhigung in Parlamenten bedeutet — wa-
ren unumgänglich, wenn die Möglichkeit geschaffen 
werden sollte, flexible und auf das jeweilige Er-
zeugnis oder eine ganze Produktgruppe speziell zu-
geschnittene Regelungen zu treffen, insbesondere 
wenn wir, wie in vergleichbaren Bereichen, die 
ständig notwendige Anpassung an technische und 
wirtschaftliche Entwicklungen sehen und ihr gerecht 
werden wollen. 

Ich weiß, daß manche Vorschriften des Gesetzes 
aus dem Blickpunkt der Unternehmen anders und 
vielleicht weniger ausgewogen und weniger not-
wendig erscheinen, als wir es sehen oder als die 
Verbraucher es beurteilen. Aber bei widerstreiten-
den Interessen muß dem Schutz der Gesundheit 
Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen eingeräumt 
werden. Trotzdem meine ich, daß in dem Gesetzent-
wurf der Wirtschaft keine unzumutbaren Beschrän-
kungen auferlegt sind und ein übertriebener Per-
fektionismus vermieden wurde. Daß heute umfang-
reichere, strengere, Auflagen für Produktion und 
Handel erforderlich sind als vor 20 oder gar vor 
50 Jahren, hängt einfach mit der zunehmenden In-
dustrialisierung der Lebensmittelproduktion, mit 
den modernen Methoden der Agrarproduktion, mit 
der Entwicklung neuer Produkte, mit dem Massen-
konsum, dem internationalen Warenhandel und der 
zunehmenden Verwendung chemischer Stoffe aller 
Art zusammen. Der Gesetzgeber muß daher das In-
strumentarium ständig verbessern oder neu schaf-
fen, das dem Staat ein notwendiges und rasches Ein-
greifen im Interesse der Bürger ermöglicht, und 
zwar auf einer klaren Rechtsgrundlage. 

Sie werden verstehen, daß mir  die Zustimmung 
der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher für dieses 
Gesetzesvorhaben besonders wichtig war. Denn in 
erster Linie geht es natürlich hier  um die Verbrau-
cher. Aber ich freue mich, daß es auch gelungen ist, 
weitgehende Übereinstimmung mit  den betroffenen 
Wirtschaftskreisen, speziell mit der Lebensmittel-
wirtschaft, zu erzielen. Es hat sich bewährt, daß 
Verbraucher, Handel und Industrie von Anfang 
an beteiligt waren und somit gemeinsam mit erfah-
renen und anerkannten Wissenschaftlern die Be-
wältigung der vielseitigen Probleme angegangen 
worden sind. Das Verständnis für das Notwendige 
einerseits, das Erreichbare, das Machbare anderer-
seits hat sich in dieser Zusammenarbeit verstärkt. 
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In eingehenden Beratungen der Ausschüsse und 

des Unterausschusses ist der  Regierungsentwurf in 
seinen Zielsetzungen, in seiner Form und in seinem 
wesentlichen Inhalt bestätigt worden.  Dies  zeigt, 
daß es gelungen ist, gesundheits- und verbraucher-
politische Leitlinien zu entwickeln, die unabhängig 
vom politischen Standort als erforderlich und rich-
tig angesehen wurden, um dem Sicherheits- und In-
formationsbedürfnis in unserer modernen Gesell-
schaft gerecht zu werden. 

Kernstück der Gesamtreform — ich betone: unter 
dem Gesichtspunkt des vorbeugenden Gesundheits-
schutzes; dies ist ein ganz wichtiger neuer roter 
Faden — sind die verschärften Vorschriften gegen 
den Zusatz von Chemikalien aller Art bei der Le-
bensmittelproduktion sowie gegen Rückstände z. B. 
von Pflanzenschutzmitteln auf ,Obst 'und Gemüse 
und von Arzneimitteln in Fleisch, Geflügel oder 
Milch. Vor allem geht es  auch darum, den Ver-
braucher vor solchen Lebensmitteln zuschützen, 
die durch Verunreinigungen aus der Umwelt beein-
trächtigt sind; ich erinnere an quecksilberverseuch-
te Fische. Die Möglichkeiten, künftig bereits zur 
Verhütung einer Gesundheitsgefährdung ordnend 
einzugreifen, werden geschaffen. 

Bei den Kosmetika wird das Verbotsprinzip für 
die Verwendung rezeptflichtiger Arzneimittel ein-
geführt, d. h. zur Klarstellung: diese müssen im ein-
zelnen ausdrücklich erlaubt werden und sind im 
allgemeinen verboten. Durch Rechtsverordnungen 
können auch bestimmte andere Stoffe für die Her-
stellung von kosmetischen Mitteln verboten oder 
beschränkt werden. Das bedeutet, daß für das große 
Gebiet der Kosmetika erstmals die  rechtlichen Vor-
aussetzungen geschaffen werden, um das Maß an 
Schutz zu sichern, das im Interesse der Gesundheit 
notwendig ist. 

Das gilt auch für den großen 'Bereich der Bedarfs-
gegenstände, z. B.solcher, die mit Lebensmitteln 
in Berührung kommen, also Verpackungsmaterial 
oder Kunststoffe, Spielzeug, Wasch- und Reini-
gungsmittel, Insekten- und Haushaltssprays. 

Bei der Bestimmung darüber, welche Stoffe bei 
der Herstellung von Tabakerzeugnissen verwendet 
werden dürfen, kann es sich hingegen, meine Da-
men und Herren, leider nicht darum handeln, das 
gesundheitliche Risiko auszuschalten, denn Rau-
chen ist immer gesundheitsschädlich. Das gilt auch 
für die sauberste und reinste Zigarette. Aber außer 
dem Tabak können andere Stoffe beim Rauchen 
noch ein zusätzliches Risiko bedeuten, und das we-
nigstens muß nach Möglichkeit abgewendet werden. 

(Abg. Schulte [Unna] : Immer die Nicht

-

raucher!) 

Ein Teil der Regelungen dient deshalb vor allem 
dem Ziel, dem Verbraucher wichtige Hinweise für 
die Beurteilung von Tabakerzeugnissen zu geben 
und ihn auf die gesundheitlichen Gefahren aufmerk-
sam zu machen. 

Die bessere Information der Verbraucher, mehr 
Schutz vor Täuschung, mehr Wahrheit in der Wer-
bung: das ist ein weiterer Schwerpunkt dieses Ver-
braucherschutzgesetzes. Der Verbraucher möchte  

wissen — oder er sollte wissen —, was er kauft, wie (4 
lange sich eine Ware hält, wie frisch sie ist, ob 
Konservierungs- und Farbstoffe oder andere Chemi-
kalien zugesetzt sind. Das neue Gesetz schafft hierfür 
in vielfältiger Weise Voraussetzungen und hilft da-
mit, den Markt übersichtlicher, die Kaufentscheidung 
leichter, die Stellung des Verbrauchers am Markt 
also stärker zu machen. 

Der Verbraucher sollte sich auch darauf verlas-
sen können, daß das, was er durch Werbebotschaf-
ten vermittelt bekommt, zutreffend ist; auch das ist 
sein gutes Recht. Irreführende Werbung kann nicht 
mehr als ein reines Kavaliersdelikt angesehen wer-
den; dafür ist Werbung heute zu bedeutungsvoll, 
sind ihre Auswirkungen auf Wettbewerb und Ver-
braucherverhalten zu groß. Bereits nach geltendem 
Recht sind sowohl zum Schutz der Gesundheit als 
auch zum Schutz vor Täuschung irreführende Wer-
beaussagen verboten, Werbebeschränkungen vor-
gesehen, Kennzeichnungsvorschriften üblich. Aber 
es hat sich zunehmend gezeigt, daß weder das 
Lebensmittelgesetz noch das Heilmittelwerbegesetz 
noch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
ausreichend sind, um Mißstände abzustellen und 
Täuschungen zu verhindern. 

(V o r s i t z: Vizepräsident Frau Funcke.) 

So werden künftig Werbeaussagen verboten sein, 
die Lebensmitteln und Kosmetika Wirkungen bei-
legen, die diesen nach den Erkenntnissen der Wis-
senschaft nicht zukommen oder die wissenschaft-
lich nicht hinreichend gesichert sind — wobei dies, ( 
Frau Kollegin Neumeister, natürlich wiederum 
keine allzu perfektionistische Vorstellung von Wis-
senschaft in diesem Zusammenhang bedeutet, son-
dern das, was zu diesem Nachweis eben notwendig 
ist. 

Bei kosmetischen Mitteln darf nicht — ein weite-
rer Punkt — fälschlich der Eindruck erweckt wer-
den, daß ein Erfolg mit Sicherheit zu erwarten ist; 
das ist eines der Probleme, mit denen wir es in der 
Werbung doch gelegentlich zu tun haben. Dem Ver-
braucher darf dann auch nicht mehr der Eindruck 
vermittelt werden, ein Nahrungsmittel würde Krank-
heiten beseitigen oder lindern oder verhüten. Kurz, 
einem Lebensmittel darf nicht der Anstrich eines 
Arzneimittels beigegeben werden. Zweifellos wird 
hiervon ein Teil der zur Zeit praktizierten Werbung 
betroffen. 

Vielleicht sollte ich deshalb sagen: auch für mich 
ist Werbung durchaus ein Bestandteil der modernen 
Wirtschaft. Aber auch sie muß sich an den allge-
meinen Zielen unserer Gesellschaft orientieren und 
ihren Anforderungen gerecht werden. Wahrheit in 
der Werbung ist kein unbilliges Verlangen, son-
dern eine selbstverständliche Forderung. Hierfür 
gewisse Voraussetzungen gesetzlich zu verankern 
bedeutet nicht weniger, sondern mehr Marktwirt-
schaft, denn sie muß ihren Prinzipien nach den 
Interessen der Verbraucher ebenso Rechnung tragen 
wie denen der Produzenten. 

Ich begrüße es deshalb, daß die im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Werbebeschränkungen in der parla- 
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mentarischen Beratung bestätigt und sogar noch 
erweitert wurden, z. B. durch das Verbot der Wer-
bung in Rundfunk und Fernsehen für Zigaretten, 
zigarettenähnliche Tabakerzeugnisse und, wie ich 
soeben zu meiner Erleichterung und als Abkür-
zungsformel vernommen habe, für das „Selbst-
drehen". Das ist nur ein begrenztes Werbeverbot, 
obwohl Rauchen absolut gesundheitsschädlich ist. 
Den einen geht das schon zu weit; andere kritisieren 
an dieser Stelle die Zurückhaltung des Gesetz-
gebers. Ich möchte gern offen aussprechen: die jetzt 
gefundene Regelung scheint mir ein Kompromiß für 
hier und heute zwischen gesundheitlichen und wirt-
schaftlichen Interessen zu sein. 

Die Aufgabe moderner Gesundheitspolitik muß 
es nun um so mehr sein, umfassende Aufklärungs-
kampagnen über die Gefahren des Rauchens durch-
zuführen, über die gesundheitlichen Folgen vor 
allem Jugendliche aufzuklären, den Nichtraucher-
schutz auszubauen, Einfluß auf die Rauchergewohn-
heiten der „Risikogruppe Vielraucher" zu gewin-
nen und werbliche Impulse auf diese Weise aufzu-
fangen. Werbung für das Rauchen und Aufklärung 
gegen das Rauchen werden weiter erst recht mit-
einander konkurrieren. Es liegt auf der Hand, daß 
eine Antiwerbung um so erfolgreicher sein kann, 
je stärker die Konsumwerbung beschränkt ist, und 
um so mehr verstärkt werden muß, je mehr Raum 
der Tabakwerbung bleibt. In diesem Widerspruch 
also werden wir uns weiter bewegen. 

Meine Damen und Herren, der Erfolg lebensmit-
telrechtlicher Regelungen steht und fällt — das ist 
hier von allen hervorgehoben worden — mit einer 
funktionierenden Ü berwachung. Die über das bis-
herige Recht erheblich hinausgehenden Kontroll-
vorschriften, die die Überwachung vereinheitlichen 
sollen, die dazu beitragen sollen, Wettbewerbsver-
zerrungen zu verhindern, sind deshalb unerläßlich. 
Mehr fachlich qualifizierte Kräfte, auf allen Ebe-
nen wirkungsvollere Methoden, u. a. einheitliche 
Analysemethoden und große, leistungsfähige Unter-
suchungsanstalten, sollen das erreichen. Sie sind so-
wohl für die Kontrolle im Inland als auch für eine 
wirksame Einfuhrkontrolle notwendig. 

Der Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
hat deshalb in seiner Entschließung die Bundes-
regierung und die Landesregierungen gebeten, die 
erforderlichen personellen, sachlichen, organisato-
rischen Maßnahmen zu treffen. Die finanziellen Auf-
wendungen hierfür sind unumgänglich, wenn wir 
dem Bürger die Gewähr dafür bieten wollen, daß 
er sich auf den Gesetzgeber verlassen kann. Aller-
dings üben auch kritische Verbraucher, die ihrer-
seits z. B. darauf achten, ob die Angaben lesbar sind 
oder das Verfalldatum noch nicht überschritten ist, 
ebenfalls eine wichtige Mitkontrolle aus. Ich habe 
die Worte der Kollegin Riedel-Martiny zum Teil 
auch dahin verstanden, daß es sich u. a. darum han-
deln wird, diesen Faktor weiter zu aktivieren. 

Der Entschließungsantrag des Ausschusses fordert 
die Bundesregierung auf, dem Parlament über die 
Auswirkungen des Gesetzes insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes zu be-
richten und die Verordnungen zur Durchführung  

jeweils vor ihrem Erlaß dem Ausschuß für Jugend, 
Familie und Gesundheit zur Kenntnis zu geben. Wir 
werden dieser Aufforderung, diesem Wunsch gern 
nachkommen. Zweifellos kommt es ganz entschei-
dend auf die Ausgestaltung der Durchführungsver-
ordnungen an. Sie dürfen davon überzeugt sein, daß 
wir hierbei um sachgerechte Lösungen bemüht sein 
werden und die vielen schon gegebenen, in Zu-
kunft noch zu gebenden Anregungen des Ausschus-
ses berücksichtigen werden. 

Dies gilt auch für den Wunsch, die Bemühungen 
zur Harmonisierung des Lebensmittelrechts auf 
europäischer und weltweiter Ebene fortzusetzen, ja, 
zu intensivieren. Der langjährige Wunsch der Bun-
desregierung nach einer vorrangigen Behandlung — 
Sie haben es eben wieder gesagt, Frau Kollegin — 
allgemeiner horizontaler lebensmittelrechtlicher 
Richtlinien ist bisher in Brüssel nicht genügend be-
rücksichtigt worden. Statt dessen wird tatsächlich 
über Einzelprodukte verhandelt, von der Hefe über 
den Senf bis zur Margarine. Das ist zunehmend un-
verständlich. Durch den  übertriebenen Ehrgeiz so 
perfekter Regelungen im Detail und in diesem 
Schneckentempo werden wir den gemeinsamen 
Markt ohne lebensmittelrechtliche Schranken wohl 
kaum erreichen. Inzwischen brauchen wir weiter 
zahllose Kontrollpersonen, die nun zwar nicht mehr 
Zölle erheben, aber Lebensmittel auch aus dem be-
nachbarten EWG-Land kontrollieren müssen. Dies 
scheint mir, wie gesagt, ein unnötiger Aufwand zu 
sein, gemessen an dem, was ganz sicher an Lebens-
mittelüberwachung verstärkt geschehen müßte. 

Ich nehme deshalb die heutige Beratung erneut 
zum Anlaß, die Dienststellen der Europäischen Ge-
meinschaft zu bitten, sich unseren Forderungen nicht 
länger zu verschließen. Gerade auf dem Lebensmit-
telsektor werden zunehmend die Weichen in Brüssel 
gestellt werden, und wir brauchen deshalb eine Har-
monisierung des Lebensmittelrechts in Europa, die 
den Verbraucherschutz fördert und Wettbewerbs-
verzerrungen verhindert. Die völlig unbefriedi-
genden und jahrelang verschleppten Einzelverhand-
lungen zeigen aber ganz eindeutig, daß dies nur 
gelingen wird, wenn man endlich darangeht, sich 
im grundsätzlichen zu einigen und Maßstäbe für 
eine auf die Zukunft orientierte Gesundheits- und 
Verbraucherpolitik festzulegen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte am Schluß 
dem Deutschen Bundestag und vor allem den Mit-
gliedern des Unterausschusses Lebensmittelrecht für 
die intensive und zügige Bearbeitung dieses Geset-
zes danken. Es ist mir aufgefallen, daß es heute 
genau ein Jahr her ist, daß die konstituierende Sit-
zung ides  Unterausschusses stattfand, und dieses 
eine Jahr ist wirklich eine sehr kurze Zeit für die 
Behandlung dieses so außerordentlich komplizierten 
und umfassenden Stoffes gewesen. 

Ich danke auch den Sachverständigen der Ver-
braucherorganisationen, den Wissenschaftlern und 
den Vertretern der Wirtschaft, die bei der Konzipie-
rung sowohl im Bundesministerium wie während 
der gesamten Verhandlungen beratend geholfen 
haben. Auch ihnen gebührt sicher Dank. 
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Nicht zuletzt möchte ich gern noch einmal aus-

drücklich und dankbar daran erinnern, daß der Ge-
setzentwurf zur Gesamtreform des Lebensmittel-
rechts schon in der letzten Legislaturperiode unter 
meiner Vorgängerin Käte Strobel dem Bundestag 
zugeleitet worden ist. Sie hat sich gerade auch mit 
ihm bleibende Verdienste um Gesundheits- und Ver-
braucherschutz unserer Bevölkerung erworben. 

Meine Damen und Herren, ich bin sicher, daß wir 
mit der Verabschiedung dieses Gesetzes einen gro-
ßen Schritt nach vorn tun. Es wird in einem beson-
ders konkreten Sinn dazu beitragen, die Qualität 
unseres Lebens zu verbessern, und liefert die Vor-
aussetzung für eine moderne Gesundheits- und Ver-
braucherpolitik. Jeder Bürger wird in seinem Alltag 
hiervon Vorteile haben. 

Ich bitte um eine möglichst breite Zustimmung. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, wird das Wort noch gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung in dritter Lesung. 
Wer dem Gesetz seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Einstimmig so beschlossen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über Punkt II 
des Ausschußantrages mit der dort verzeichneten 
Entschließung. Können wir darüber gemeinsam ab-
stimmen? 

(Zurufe: Ja!) 

— Keine Bedenken. Dann bitte ich um das Handzei-
chen, wer diesen Entschließungen zuzustimmen 
wünscht. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — So 
beschlossen. Wir kommen zu Punkt III des Aus-
schußantrages, die zu dem Gesetzentwurf eingegan-
genen Petitionen und Eingaben für erledigt zu er-
klären. — Ich höre keinen Widerspruch; es ist so 
beschlossen. 

Meine Damen und Herren, der Spielstand ist noch 
2 : O.  

(Zurufe: 3 : 0! 	Heiterkeit.) 

— Neueste Information: 3 : O.  

(Heiterkeit und Beifall. — Abg. Redde

-

mann: Immer diese Fußballschleichwer

-

bung!) 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung kohlerechtlicher Vor-
schriften 

Drucksache 7/1770 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus

-

schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 7/2244 —

Berichterstatter: Abgeordneter Röhner  

b) Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Wirtschaft (9. Ausschuß) 

— Drucksache 7/2224 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Russe 

(Erste Beratung 88. Sitzung) 

Zur zweiten Lesung liegt uns auf Drucksache 
7/2284 ein Änderungsantrag der Fraktionen der SPD 
und FDP vor. Hierzu hat das Wort Herr Abgeordne-
ter Graf Lambsdorff. 

Dr. Graf Lambsdorff (FDP) : Frau Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren! Die 
FDP-Fraktion begrüßt den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung zur Änderung des Gesetzes über kohle

-

rechtliche Vorschriften und wird diesem Gesetzent-
wurf zustimmen. Wir haben den erfreulichen Ein-
druck, daß die Bereitschaft im Hause, hier zuzustim-
men, ebenso breit ist, wie das beim Lebensmittelge-
setz eben der Fall gewesen ist. Von Indexierungs-
absichten der Opposition zu sprechen ist bei dieser 
Sachlage nicht notwendig. 

Meine Damen und Herren, das Gesetz, um das es 
sich hier handelt, mit dem seinerzeit der Rationali-
sierungsverband für die deutsche Steinkohle ins 
Leben gerufen worden ist, ging damals davon aus, 
daß die Lage des Steinkohlenbergbaus in der Bun-
desrepublik eine öffentliche Hilfe für die notwen-
dige Rationalisierung zur Verbesserung der Förde-
rung und zur Steigerung der Rentabilität im deut-
schen Steinkohlenbergbau erforderlich machte. Bei 
der Verlängerung eines solchen Gesetzes oder, ge-
nauer gesagt, bei der Ausweitung des Finanzierungs-
rahmens müssen wir uns natürlich die Frage stellen, 
ob dieser Zweck erreicht worden ist; denn immer-
hin geht es um die Frage, ob der Plafond von 
1,5 Milliarden DM auf die stattliche Summe von 
3 Milliarden DM erhöht werden soll. Wenngleich es 
wahrscheinlich im Bereich der öffentlichen Finanzen 
nicht so ist, wie in dem der privaten, daß man am 
besten gar keine Bürgschaften übernimmt und zeich-
net, sondern gleich in bar zahlt, so muß man doch 
hier die Frage stellen, ob wir eigentlich eine solche 
Erhöhung rechtfertigen können. 

Nach meiner Überzeugung ist das der Fall. Die 
jährlich veröffentlichten Tätigkeitsberichte des 
Rationalisierungsverbandes geben deutlich zu er-
kennen, daß der Verband seine Aufgabe in vorbild-
licher Weise — ich glaube, das kann man ruhig so 
sagen — erfüllt, und daß der Zweck des Gesetzes, 
so wie er seinerzeit konzipiert worden ist, im we-
sentlichen erreicht wurde. In der Zwischenzeit, näm-
lich seit der ersten Verabschiedung dieses Gesetzes, 
sind an Darlehen und Bürgschaften beinahe 1,9 Mil-
liarden DM bewilligt worden, von denen der bei 
weitem größte Teil — weit mehr als 50 Prozent — 
auf Rationalisierungsvorhaben entfällt. 

Natürlich ist die entscheidende Finanzierungs-
grundlage für den Rationalisierungsverband einmal 
die Tatsache, daß er eine Körperschaft des öffent-
lichen Rechts geworden ist, und zum anderen selbst-
verständlich, daß wir ihm die Bundesbürgschaft zur 
Verfügung stellen. 
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Der eben bereits erwähnte Plafond von 1,5 Mil-

liarden DM sollte nach dem ursprünglichen Antrag 
der Bundesregierung um eine weitere Milliarde er-
höht werden. Der Wirtschaftsausschuß hat einstim-
mig den Wunsch geäußert, dies nicht um eine Mil-
liarde, sondern mit einer weiteren halben Milliarde 
um nunmehr insgesamt 1,5 Milliarden DM auf die 
Summe des Gesamtrahmens von 3 Milliarden DM 
festzusetzen. Dies erklärt sich sehr einfach. Der 
Ursprungsantrag auf Erhöhung stammt aus einer 
Zeit von November 1974. Seither ist — um es zu-
rückhaltend auszudrücken — die Rolle der Stein-
kohle sicherlich mit neuer Bedeutung versehen wor-
den. Seither sind die Aufgaben größer geworden. 
Daraus erklärt sich die hier erbetene und notwen-
dige Erhöhung. 

Es kommt hinzu — darauf komme ich bei dem 
gleich noch zu begründenden Änderungsantrag zu 
sprechen —, daß Umweltschutzinvestitionen in den 
Gesetzeszweck aufgenommen werden sollen. Daß 
hierfür erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt 
werden müssen, wissen wir. Und da wir immer 
wieder die Privatwirtschaft auffordern, solche Um-
weltschutzinvestitionen nicht an der Kostenseite 
scheitern zu lassen, müssen wir selbstverständlich 
in den Bereichen, in denen wir selber dafür verant-
wortlich und gewissermaßen zuständig sind, die 
gleiche Konsequenz ziehen. Deswegen ist im Wirt-
schaftsausschuß denn auch noch einstimmig darum 
gebeten worden, diesen zusätzlichen Plafond von 
0,5 Milliarden DM zu bewilligen. Wir haben es be-
grüßt, daß sowohl der Bundesfinanzminister wie vor 
allem auch der Haushaltsausschuß dieser Anregung 
zugestimmt haben. In dieser Form liegt Ihnen jetzt 
auch die Ausschußfassung des Gesetzes vor. 

Ich darf bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, 
daß wir uns darüber im klaren sein müssen — dies 
gilt natürlich in erster Linie für den Bundesfinanz-
minister , daß dieses Obligo tendenziell weiter 
steigen wird. Die Rückflüsse aus den ausgeliehenen 
Mitteln bzw. aus den bewilligten Darlehen und 
Bürgschaften gehen relativ langsam vor sich. Der 
Bedarf wird eher weiter steigen — und dies insbe-
sondere dann, wenn wir weitere Anstrengungen 
machen müssen, uns aus der Energiequelle der 
heimischen Steinkohle zu versorgen. Diese Tendenz 
muß man sehen. 

Wenn man sich auf der anderen Seite aber die 
von mir eben erwähnte und zitierte Geschäftsfüh-
rung dieses Verbandes ansieht, so kann man, glaube 
ich, mit gutem Recht und mit Befriedigung feststel-
len, daß die erzielten Konditionen erheblich unter 
dem Marktdurchschnitt liegen. Dies liegt natürlich 
zum Teil daran, daß es sich um in früheren Zeiten 
gewährte bzw. aufgenommene Darlehen handelt. 
Die Geschäftsführung des Rationalisierungsverban-
des war, insgesamt gesehen, in wirtschaftlicher 
Weise tätig. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, 
daß das Emissionsstanding des Rationalisierungs-
verbandes als Schuldner bei den Kapitalsammel-
stellen und bei denjenigen, die das Geld zur Ver-
fügung stellen sollen, einwandfrei und in Ordnung 
ist. 

Meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktio-
nen haben Ihnen auf Drucksache 7/2284 einen Ände-
rungsantrag vorgelegt. Ich bitte Sie um Ihre Zu-
stimmung zu diesem Antrag. Der Antrag beinhaltet 
im wesentlichen — ich brauche auf die Folgeeinzel-
heiten nicht einzugehen — die Einfügung eines 
neuen § 15 Abs. 3. Danach — dies war der Aus-
gangspunkt der Überlegungen, die zu diesem Ände-
rungsantrag führten — soll es dem Rationalisie-
rungsverband ermöglicht werden, auch Maßnah-
men, die über den eng begrenzten Zweck der Ratio-
nalisierung hinausgehen, zu fördern und zu finan-
zieren. Ursprünglich war einmal daran gedacht wor-
den, den Bereich der Maßnahmen nur durch Maß-
nahmen des Umweltschutzes zu erweitern. Dann 
war auch von sonstigen Finanzierungsmaßnahmen 
die Rede. Wir haben uns nach der Beratung im 
Wirtschaftsausschuß und der anschließenden Ab-
stimmung zwischen den Koalitionsfraktionen dahin 
gehend geeinigt, eine Fassung zu wählen, die es 
einerseits ermöglicht, sonstige Finanzierungsmaß-
nahmen — hier ist also die Finanzierung von Um-
weltschutzmaßnahmen eingeschlossen — vorzuneh-
men, andererseits aber nicht die Finanzierung sol-
cher Maßnahmen auf der Grundlage einer Bundes-
bürgschaft ermöglicht, die in den Zuständigkeitsbe-
reich des einzelnen Unternehmens fallen. Wir hiel-
ten es nicht für richtig, daß Einzelfinanzierungen 
und eventuell auch die Finanzierung von verlust-
reichen Vorhaben — diese sind ja leider im Stein-
kohlebergbau niemals völlig auszuschließen — aus 
der Bilanz irgendeiner Aktiengesellschaft in die des 
Rationalisierungsverbandes übertragen werden. 
Letztlich muß der Bund im Falle solcher verlustrei-
cher Vorhaben ohnehin einspringen; darüber sind 
wir uns alle im klaren. Wir wollten aber wenigstens 
eine klare Bilanz und keine Vermischung haben. 
Deswegen findet sich in unserem Änderungsantrag 
die Formulierung, daß diese sonstigen Finanzie-
rungsmaßnahmen unter Beachtung der energiepoliti-
schen Erfordernisse im Gesamtinteresse der Mit-
glieder des Rationalisierungsverbandes liegen müs-
sen. Der Natur der Sache nach können und sollen 
hier also nicht dem einzelnen Unternehmen oblie-
gende Aufgaben finanziert werden. Ich glaube, damit 
ist eine hinreichende Einschränkung gemacht wor-
den. Sie wird noch dadurch verstärkt, daß in all die-
sen Fällen die Zustimmung des Bundeswirtschafts-
ministers gefordert wird. Der Bundeswirtschafts-
minister muß also vorher gefragt werden, wenn 
irgendwelche über den Rationalisierungszweck hin-
ausgehenden Vorhaben finanziert werden sollen. 
Dies scheint uns eine vernünftige, der Sache dien-
liche und dem Steinkohlebergbau nützliche Rege-
lung zu sein. Wir bitten Sie deshalb, dem Ände-
rungsantrag und auch dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf zuzustimmenn. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Narjes. 

Dr. Narjes (CDU/CSU) : Frau Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen! Meine Herren! Graf Lambs- 
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dorff hat in korrekter Form eine Art politische Be-
richterstattung übernommen und zum Ausdruck ge-
bracht, was einmütige Ansicht des Ausschusses war, 
nämlich daß wir alle bemüht waren, so schnell wie 
möglich und zügig einen Gesetzentwurf zu verab-
schieden, der den berechtigten Interessen des Ste in-
kohle-Rationalisierungsverbandes dient. Neu ist in-
dessen — und nur darauf möchte ich jetzt abhe-
ben — die in dem Änderungsantrag geforderte Ein-
fügung eines § 15 Abs. 3. Diese Vorschrift enthält 
eine Art Generalklausel, in der eine Ermächtigung 
für andere Finanzierungsmaßnahmen des Rationa-
lisierungsverbandes jeweils mit Zustimmung des 
Bundeswirtschaftsministers gefordert wird. Wir 
stimmen diesem § 15 Abs. 3 in dieser gegenüber der 
im Ausschuß erörterten Fassung eingeschränkten 
Form mit Bedenken zu. 

Wir haben in dreifacher Hinsicht Bedenken. Das 
eine ist, daß dieser Zustimmungsvorbehalt des Bun-
deswirtschaftsministers natürlich bedeuten muß, daß 
die Regelung, die hier gefunden worden ist, kein 
Präjudiz für öffentliche Hilfen des Bundes sein darf. 
Der zweite Vorbehalt bezieht sich darauf, daß die 
einzelnen Maßnahmen, die unter der Generalklausel 
ergriffen werden könnten, nicht mit  dem Kredit-
wesengesetz in Kollision kommen dürfen. Das Dritte 
ist ganz allgemein: Derartige Vorschriften können 
natürlich dazu führen, daß sich parafiskalische 
Verschiebebahnhöfe außerhalb parlamentarischer 
Kontrolle auftun, auch soweit es sich nur um die 
sachliche Ausführung und Ausfüllung von Bürg-
schaftsrahmen handelt. Auch diesen Gesichtspunkt 
möchte ich hier gern zur Geltung gebracht haben. 

Im übrigen stimmen wir dem Gesetz ohne Vor-
behalt zu. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Wolfram. 

Wolfram (SPD) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die SPD-Bundestags-
fraktion begrüßt die konsequente, kontinuierliche 
und flexible Energiepolitik der Bundesregierung 
und des Wirtschaftsministers Dr. Friderichs. Seit 
Bestehen der sozialliberalen Koalition wird eine 
planmäßige und systematische Energiepolitik be-
trieben und dieser für die Volkswirtschaft und den 
Lebensstandard aller so wichtige Bereich nicht mehr 
dem Zufall oder dem freien Spiel der Kräfte über-
lassen. Das erste Gesamtenergieprogramm der Bun-
desregierung, das zur Zeit fortgeschrieben wird, das 
erste Energieforschungsprogramm und eine Fülle 
energiepolitischer Entscheidungen der letzten Wo-
chen und Monate sind Beweis für diese Politik. Mit 
weiteren energiepolitisch wichtigen Gesetzen, z. B. 
dem Dritten Verstromungsgesetz und dem Energie-
sicherungsgesetz, wird sich dieses Haus nach der 
Sommerpause zu befassen haben. 

Dem heimischen Steinkohlebergbau kommt im 
Rahmen dieser Konzeption ein neuer Stellenwert 
zu. Das hat Bundeskanzler Schmidt in seiner Regie-
rungserklärung dankenswerterweise erneut unter-
strichen. Zu den Zielen der Energiepolitik der Bun-

desregierung gehört die finanzielle Festigung des 
deutschen Steinkohlebergbaus. Voraussetzung dafür 
ist die Ausschöpfung aller Rationalisierungsmög-
lichkeiten im Steinkohlebergbau. Zu diesem Zweck 
wurde, wie der Kollege Graf Lambsdorff schon ge-
sagt hat, am 1. September 1963 der Rationalisie-
rungsverband des Steinkohlebergbaus als bundes-
unmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts 
geschaffen. Die Ergebnisse der Arbeit dieses Ver-
bandes zeigen, daß er sich bewährt hat. Neben der 
Gewährung von Stillegungsprämien, was in Zukunft 
hoffentlich nicht mehr erforderlich sein wird, er-
leichtert der Rationalisierungsverband die Finan-
zierung von Rationalisierungsmaßnahmen durch 
Vergabe von Darlehen und Übernahme von Bürg-
schaften. Er erleichtert auch die Reinvestitionen der 
Ruhrkohle-AG-Muttergesellschaften durch Mobili-
sierung der Einbringungsforderungen. 

Der Plafond für die Finanzierung von Rationali-
sierungsvorhaben war bisher gesetzlich auf 1,5 Mil-
liarden DM begrenzt. Im Umfang der zurückfließen-
den Mittel kann der Plafond revolvierend ausge-
nutzt werden. Die Beträge reichen aber nicht aus, 
um den Kreditbedarf des Steinkohlebergbaus und 
der Steinkohlebergbauunternehmen für Rationali-
sierungsinvestitionen zu decken. Deshalb begrüßt 
die SPD-Fraktion, daß der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung eine Aufstockung des Kreditplafonds 
vorsieht. Im Regierungsentwurf war ein Aufstok-
kungsbetrag von 1 Milliarde DM vorgesehen. Da 
zwischenzeitlich festzustellen war, daß der Investi-
tionsbedarf des Steinkohlebergbaus höher liegt, 
haben wir im Wirtschaftsausschuß eine Plafondauf-
stockung um 1,5 Milliarden DM auf insgesamt 3 Mil-
liarden DM beschlossen. Wir sind unserem Koali-
tionspartner FDP und der Opposition dankbar, daß 
wir uns über den neuen Plafond verständigen konn-
ten. Dem Haushaltsausschuß gebührt Dank, daß er 
sich dem 'Votum des Wirtschaftsausschusses ange-
schlossen hat. Unmittelbare Auswirkungen auf den 
Bundeshaushalt ergeben sich daraus nicht, vielmehr 
wird nur der gesetzliche Handlungsrahmen erwei-
tert, ohne daß dadurch bereits über eine entspre-
chende Risikobeteiligung der öffentlichen Hand ent-
schieden wird. 

Die Aufstockung hat Bedeutung für die Erweite-
rung der Kreditmöglichkeiten. Wir haben uns des-
halb bei der Novellierung des Gesetzes auch für 
eine Erweiterung des Finanzierungsrahmens, der 
Finanzierungsaufgaben des Rationalisierungsver-
bandes eingesetzt. Nach dem geltenden Recht kann 
der Verband nur für bestimmte Investitionsobjekte 
und für diese nur im Wege von Darlehen oder Bürg-
schaften Finanzierungshilfen leisten. Wir wollen, 
daß der Rationalisierungsverband künftig berech-
tigt sein  soll, auch andere Investitionsvorhaben zu 
fördern, z. B. dem Umweltschutz dienende Anlagen 
und Einrichtungen. Bei einer zukunftsorientierten 
Auslegung des Begriffs Rationalisierung steht das 
mit dem durch die Errichtung des Verbandes ver-
folgten Zweck in Einklang. 

Darüber hinaus wollen wir dem Rationalisierungs-
verband unter bestimmten Voraussetzungen auch 
andere Finanzierungsmaßnahmen ermöglichen. Die 
bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß das Fi- 
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nanzierungsinstrumentarium nicht in allen Situatio-
nen ausreicht, um die Aufgaben des Verbandes 
bestmöglich zu erfüllen. Um das zukünftig zu ge-
währleisten, wird die Möglichkeit geschaffen, mit 
Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft 
weitere Finanzierungsmaßnahmen durchzuführen, 
wenn diese energiepolitisch notwendig sind und 
im Interesse aller Mitglieder des Rationalisierungs-
verbandes liegen. Da die einzelnen Finanzierungs-
fälle wie z. B. der Kraftwerkbau nicht im einzelnen 
abzugrenzen sind, haben wir die generelle Klau-
sel „sonstige Finanzierungsmaßnahmen" vorge-
schlagen; allerdings nur mit dem Vorbehalt der Zu-
stimmung des Wirtschaftsministers, der seinerseits 
nur im Einvernehmen mit dem Bundesminister der 
Finanzen handeln wird. 

Herr Kollege Dr. Narjes, ich stimme Ihnen zu: 
Hier ist kein Präjudiz für öffentliche Hilfen des 
Bundes, und in jedem Fall wird zu prüfen sein, ob 
die Ausnahmeregelung mit Beim Kreditwesengesetz 
übereinstimmt. Wir bitten  deshalb auch die Oppo-
sition um Zustimmung zu dieser Erweiterung des 
Aufgabenkatalogs, die sich ja im Rahmen des ge-
meinsam neu festgesetzten Kreditplafonds in Höhe 
von 3 Milliarden DM bewegen wird. 

Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion wird 
dem Gesetzentwurf mit dieser Änderung zustim-
men. Wir sind überzeugt, daß damit ein weiterer 
Schritt zur Konsolidierung des heimischen Stein-
kohlenbergbaus erfolgt, der dazu beitragen wird, 
daß sich die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
des Bergbaus weiter verbessern wird. Energiepoli-
tisch entspricht das Gesetz den heutigen und zu-
künftigen Notwendigkeiten. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, das Wort wird nicht mehr gewünscht. 

Damit kommen wir zur Einzelabstimmung in zwei-
ter Beratung. Zu Art. 1 liegt zunächst der Ände-
rungsantrag der Fraktionen der SPD und FDP auf 
Drucksache 7/2284 vor. Wer diesem Änderungsan-
trag zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! -- Enthaltungen? — Ein-
stimmig beschlossen. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über Art. 1 
in der geänderten Fassung. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — So beschlossen. 

Ich komme zur Abstimmung über die Art. 2, 3, 4, 
Einleitung und Überschrift. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — So beschlossen. 

Wir treten in die 
dritte Beratung 

ein. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung in dritter Le-
sung. Wer dem Gesetzentwurf zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung 

— Drucksachen 7/1590, 7/1989 — 

Bericht und Antrag des Ausschusses für Wirt-
schaft (9. Ausschuß) 

— Drucksache 7/2249 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Frerichs 

(Erste Beratung 80., 96. Sitzung) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Scheu. 

Scheu (SPD) : Frau Präsidentin! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Die Motivation der Ko-
alitionsfraktionen für die andauernden Bemühun-
gen um Initiativen zur weiteren Verbesserung des 
Maklerwesens ist für uns weniger in der Selbstän-
digenpolitik zu suchen, obwohl auch diese, wie Sie 
wissen, bei der SPD-Fraktion ein ganz besonderes 
Interesse findet; sondern unsere Motivation liegt 
vielmehr darin, Klienten — oder wenn Sie so wol-
len: Verbraucher -- vor schädlichen Auswüchsen 
zu schützen, Auswüchsen, die sich in der Vergan-
genheit unseriöse Leute unter der guten alten Be-
rufsbezeichnung eines Maklers geleistet haben. Da-
bei denken wir weniger an die vielen kleinen und 
gewiß auch schädlichen Sünden, die sich Wohnungs-
oder auch Grundstücksvermittler geleistet haben. 
Vielmehr haben wir Leute im Auge, die unter dem 
Sammelbegriff Makler als Anlagevermittler, Bauträ-
ger oder Baubetreuer teilweise recht unsaubere Ge-
schäfte gemacht haben. Wenn man bedenkt, daß sich 
allein im Lande Nordrhein-Westfalen unter etwa 
3 600 Maklern 1 140 Baubetreuer, Anlagevermittler 
oder Bauträger befinden, so wird die Bedeutung 
noch klarer. 

Erlauben Sie  mir eine kleine Nebenbemerkung. 
Vielleicht liegt es an der falschen Motivierung, 
meine Herren von der Opposition, daß der Mittel-
standskreis der CDU zehn Jahre lang versucht hat, 
diesem Übel zu begegnen und ein Gesetz zu machen. 
Vielleicht wären Sie früher auf die guten, gemein-
samen Ideen gekommen, wenn Sie sich von vornher-
ein vom Verbraucher, vom Klienten her hätten moti-
vieren lassen. Da liegt vielleicht der kleine Unter-
schied, warum wir es dann ein bißchen schneller ge-
funden 'haben. 

Meine Damen und Herren, jeder von uns weiß, 
daß in den letzten Jahren die Lokalzeitungen in der 
Bundesrepublik voll von Vorkommnissen waren, 
durch die Ungezählte von kleinen Sparern ihr er-
spartes Vermögen von 20 000 DM, 30 000 DM oder 
50 000 DM dadurch verloren haben, daß sie es sol-
chen Geschäftemachern anvertraut haben. In drei 
Jahren sollen nach Auskünften der Landeskriminal-
ämter gerichtliche Verfahren anhängig gewesen 
sein, bei denen es sich um solche Schädigungen — 
zum Teil von Handwerkern, zum größeren Teil aber 
von kleinen Sparern — in Höhe von nahezu 200 Mil-
lionen DM handelte. Was Wunder also, daß aus 
der Bevölkerung immer mehr Stimmen laut gewor-
den sind, man solle diesen ganzen Berufsstand doch 
am besten verbieten! 
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Die erste Gesetzesinitiative — schon in der letz-

ten Legislaturperiode unter der Bezeichnung „Mak-
lergesetz" bekanntgeworden — hat inzwischen ihre 
gute Wirkung schon deutlich gezeigt. Nach diesem 
Gesetz mußten sich alle Gewerbetreibende, die 
einen Gewerbeschein besaßen, der sie als Makler 
auswies, bis zum 30. Juni 1973 neu anmelden. Nach 
diesen Anmeldungen gibt es heute im Bundesgebiet 
noch etwa 20 000 Makler. Nach vorsichtiger Schät-
zung haben sich etwa 5 000 bis 7 000 bis zu diesem 
Termin gar nicht mehr angemeldet. Wir glauben, 
daß diese große Zahl es nach unserem ersten Gesetz 
gar nicht mehr wagen konnte, sich neu anzumelden. 
Die sind schon einmal vom Fenster! 

Das heute vorliegende Gesetz hat folgende Ziele. 

Erstens. Die Makler sollen verpflichtet werden, 
dem Auftraggeber Sicherheit zu leisten oder für 
ihn eine Versicherung abzuschließen, sofern sie Ver-
mögenswerte des Auftraggebers bei der Durchfüh-
rung des Auftrages einsetzen wollen. Hieraus soll 
sich der Auftraggeber befriedigen können, wenn 
ihm aus unerlaubten Handlungen des Anlagenver-
mittlers, Baubetreuers oder Bauträgers bzw. dessen 
Hilfspersonals Schadenersatzansprüche entstehen, 
seine Vermögenswerte also veruntreut oder unter-
schlagen worden sind. 

Zweitens. Der Gewerbetreibende darf die Vermö-
genswerte des Auftraggebers nur objektverbun-
den verwenden. Damit soll das sich insbesondere 
auf dem Baumarkt in den letzten Jahren eingebür-
gert habende Revolving-System, nach dem einge-
zahlte Gelder nicht für das Vorhaben des Kunden, 
sondern für ganz andere Bauvorhaben eingesetzt 
werden, unterbunden werden. 

Drittens. Der Makler muß die Vermögenswerte 
des Auftraggebers auf Sonderkonten bei Kreditin-
stituten einlegen. Das Vermögen des Auftraggebers 
— ich nenne ihn wieder „Verbraucher" — wird 
dadurch vor Zugriffen der Gläubiger des Maklers 
geschützt. 

Viertens. Der Gewerbetreibende wird zur Buch-
führung im gewerberechtlichen Sinn verpflichtet, 
d. h., er hat alle Tatsachen schriftlich festzuhalten, 
die einen Einblick in sein Geschäftsgebaren vermit-
teln sollen und für Überwachungsmaßnahmen von 
Bedeutung sind. Da die Gewerbeämter infolge man-
gelnder Personalbesetzung dazu häufig nicht in der 
Lage sind, wird durch dieses Gesetz abgesichert, 
daß der Makler verpflichtet werden kann, solche 
Überwachungen und Überprüfungen durch Steuerbe-
rater oder Wirtschaftsprüfer durchführen zu lassen. 

Im Verfolg des heute zur Beratung anstehenden 
Gesetzes gibt es in Bälde Durchführungsbestimmun-
gen, die das Wirtschaftsministerium im Einverneh-
men mit den Ländern bereits vorbereitet hat, so daß 
die Wirksamkeit des Gesetzes hoffentlich bald in 
vollem Umfang möglich ist. 

Vor einigen Tagen hat eine bedeutende Handels-
zeitung auf der Titelseite unter der Überschrift „Der 
Staat ist kein Vormund der Verbraucher" einen 
alarmierenden Artikel gebracht. Dieser Artikel, der  

sich auf eine Information eines kleinen Maklerver-
bandes stützte, strotzte nur so von falschen Behaup-
tungen. Ich glaube, Ihnen allen ist gerade heute mit 
der Post ein Brief von demselben kleinen Verband 
zugegangen, eine großartige Drucksache, die diese 
falschen Behauptungen — allerdings schon am 
30. Mai geschrieben, als die Entgegnung im „Han-
delsblatt" noch nicht erschienen war — ebenfalls 
enthält. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ein blauer Brief, 
Kollege Scheu!) 

— Ja, ein blauer Brief. Der große, seriöse und wohl-
informierte Maklerverband hat diese Behauptungen 
in der nächsten Nummer der erwähnten Zeitung zu-
rückverwiesen. Er hat festgestellt, daß das Gesetz 
nicht nur nicht verfassungswidrig sei, sondern eine 
vernünftige Regelung im Sinne der Verbesserung 
des Immobilienmarktes darstelle. 

Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung, die ich 
nicht unterdrücken kann. Drei Monate nach der 
ersten Lesung dieses Gesetzes Anfang Februar im 
Plenum des Deutschen Bundestages kam plötzlich 
eine neue Gesetzesvorlage vom Bundesrat, und 
zwar mit demselben Wortlaut und denselben Be-
gründungen wie der Gesetzesvorschlag der Koali-
tionsfraktionen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Welchen organisatorischen Sinn oder Unsinn dies 
haben sollte, konnte ich trotz vieler Rückfragen 
bislang nicht ermitteln. 

Bei der guten Sachzusammenarbeit aller drei 
Fraktionen dieses Hauses bei der Vorbereitung die-
ses Gesetzes darf ich mich wohl der Hoffnung hin-
geben, daß das Gesetz auch in dritter Lesung eine 
einmütige Zustimmung findet. — Danke. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Frerichs. 

Dr. Frerichs  (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Verehrter Kollege Scheu, 
Sie dürfen sich dieser Hoffnung hingeben. Im Na-
men der CDU/CSU-Bundestagsfraktion darf ich 
Ihnen sagen, daß wir den Gesetzentwürfen der 
Koalitionsfraktionen und des Bundesrats voll zu-
stimmen werden. Wir sind mit den Antragstellern 
einer Meinung, die Ermächtigungsgrundlagen des 
§ 34 c der Gewerbeordnung zum Erlaß von Rechts-
vorschriften durch den Bundesminister für Wirt-
schaft hinsichtlich des Umfangs der Verpflichtungen 
bei der Ausübung des Maklergewerbes erwei-
tern zu sollen, um somit den Verbraucherschutz 
gegenüber Grundstücks- und Anlagevermittlern, 
Bauträgern, Baubetreuern, Darlehens- und Anteils-
vermittlern zu verbessern und auch den Auftrag-
gebern der Makler eine zusätzliche Sicherheit für 
ihre treuhänderisch hingegebenen Vermögenswerte 
zu gewährleisten. Auch die CDU/CSU — wir haben 
bei den Beratungen sowohl im Wirtschafts- als auch 
im Rechtsausschuß ja eine einmütige Meinung ver-
treten — hofft zuversichtlich, daß die Gesetzes-
änderung und die hoffentlich sehr bald folgenden 
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Rechts- und Durchführungsverordnungen hier und 
dort noch bestehende Mißstände im Maklerbereich 
beseitigen und unlautere Elemente aus den Reihen 
dieses ehrenwerten Berufes ausschalten. Ich kann 
in dieser Kürze für die Fraktion der CDU/CSU er-
klären, daß wir dem Gesetzentwurf zustimmen wer-
den. 

(Beifall bei allen Fraktionen.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat die 
Abgeordnete Frau Lüdemann. 

Frau Lüdemann (FDP) : Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Auch die FDP-Fraktion begrüßt 
es, daß der Gesetzentwurf zur Änderung der Ge-
werbeordnung so schnell beraten und heute zur 
Verabschiedung vorgelegt werden konnte. Er stellt 
einen wesentlichen Faktor zur Verbesserung des 
Verbraucherschutzes gegenüber Grundstücks- und 
Anlagevermittlern, Bauträgern und Baubetreuern 
dar. Zuvor muß zwar festgestellt werden, daß kei-
neswegs vor all diesen Gewerbetreibenden zu schüt-
zen ist, da es absolut seriöse Unternehmungen gibt, 
die vorwiegend durch den „Ring deutscher Makler" 
repräsentiert werden. Diese brauchen das neue 
Gesetz auch nicht zu scheuen, da sie sich schon im-
mer an die im Gesetz verankerten Richtlinien ge-
halten haben. Daneben gibt es aber auch skrupel-
lose Geschäftemacher, die nur auf den eigenen Profit 
bedacht sind und vorwiegend den kleinen Sparer 
schädigen. 

Wenn das uns vorliegende Gesetz vorschreibt, 
daß die Gewerbetreibenden verpflichtet werden, 
Bücher zu führen und diese zu einer Pflichtprüfung 
offenzulegen, so können durch diese Maßnahmen 
unseriöse Unternehmungen aufgedeckt und kann 
ihnen das Handwerk gelegt werden. Verbraucher-
schützend wirkt sich auch aus, daß das Gesetz den 
Auftragnehmer verpflichtet, den Verbraucher über 
alle zur Beurteilung des Vertrags wesentlichen 
Fakten umfassend zu informieren. 

Der wesentlichste Teil dieses Gesetzes scheint mir 
aber zu sein, daß der Gewerbetreibende verpflichtet 
wird, für die Vermögenswerte des Auftraggebers 
ausreichend Sicherheiten zu leisten oder eine ge-
eignete Versicherung abzuschließen. Es handelt sich 
darum, Bauträgern und Baubetreuern die Entgegen-
nahme von Geldern ihrer Auftraggeber zu unter-
sagen, sofern der Übergang des Eigentums an dem 
Grundvermögen nicht gewährleistet ist oder nach 
dem Fortschritt der Baumaßnahme kein Erfordernis 
dazu besteht. Das Vermögen darf also nur objekt-
gebunden verwendet werden. Dadurch wird auch 
dem oft üblichen Mißstand auf dem Bausektor be-
gegnet, daß Gelder eines Bauwilligen für fremde 
Objekte verwendet werden und damit sein Ver-
mögen nicht mehr geschützt ist. Die Verpflichtung 
zum Abschluß einer Versicherung schützt den Auf-
traggeber und sein Vermögen, welches er oft unter 
erheblichem Konsumverzicht zusammengespart hat. 
Ich denke dabei an die vielen alten Leute, die in 
der Vergangenheit oft ihre gesamten Ersparnisse 
in ein Bauprojekt für Altenwohnungen eingebracht 
und dann durch Konkurs des Bauträgers ihr gesam-
tes Vermögen verloren haben. 

Das heute zu verabschiedende Gesetz wird sol-
ches in Zukunft verhindern, und deshalb stimmen 
wir Freien Demokraten dem Gesetz in der vorlie-
genden Fassung zu. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, damit kommen wir zur Abstimmung in 
zweiter Lesung. Wer dem Gesetz in den Art. 1, 2 und 
3 sowie Einleitung und Überschrift in zweiter Le-
sung die Zustimmung geben will, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer in der drit-
ten Lesung die Zustimmung geben will, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? -- Es ist einstimmig so beschlossen. 

Es ist interfraktionell vereinbart, daß wir heute 
noch einen Teil der Vorlagen behandeln, und zwar 
die, zu denen keine Wortmeldungen und Erklärun-
gen vorliegen. 

Ich rufe Punkt 14 auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 
25. Januar 1973 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Südafrika zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen 

— Drucksache 7/1713 — 

Bericht und Antrag des Finanzausschusses 
(7. Ausschuß) 
— Drucksache 7/2262 —

Berichterstatter: Abgeordneter Schreiber 

(Erste Beratung 86. Sitzung) 

Der Herr Berichterstatter wünscht das Wort nicht. 
Wird das Wort zur Beratung gewünscht? — Das ist 
nicht der  Fall.  

Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer den 
Art. 1, 2, 3, 4 sowie Einleitung und Überschrift in der 
Schlußabstimmung zustimmen will, den bitte ich, 
sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
So  beschlossen. 

Wir kommen zu Punkt 15: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Leuchtmittel-
steuergesetzes 

— Drucksache 7/1980 — 

Bericht und Antrag des Finanzausschusses 
(7. Ausschuß) 
— Drucksache 7/2261 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Schreiber 

(Erste Beratung 96. Sitzung) 



7332 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 108. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 18. Juni 1974 

Vizepräsident Frau Funcke 
Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? — 

Das ist nicht der Fall. Das Wort zur Beratung wird 
nicht begehrt. 

Wir kommen zur Abstimmung in zweiter Lesung. 
Wer den Art. 1, 2, 3, 4, 5 der Einleitung und der 
Überschrift in zweiter Lesung zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Bei zwei Gegenstimmen und kei-
ner Enthaltung angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung in 

dritter Beratung. 

Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich 
zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei 
zwei Gegenstimmen angenommen. 

Wir kommen jetzt zu Punkt 16 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die Feststellung der Wirt-
schaftspläne des ERP-Sondervermögens für 
das Jahr 1974 (ERP-Wirtschaftsplangesetz 
1974) 
— Drucksache 7/1979 — 

Bericht und Antrag des Ausschusses für Wirt-
schaft (9. Ausschuß) 
— Drucksache 7/2252 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Frerichs 
Abgeordneter Suck 

(Erste Beratung 103. Sitzung) 

Das Wort zur Berichterstattung und zur Aus-
sprache wird nicht gewünscht. Wir kommen zur 
Abstimmung. 

Wer in zweiter Beratung den Paragraphen in dem 
Ersten, dem Zweiten, dem Dritten Teil, der Einlei-
tung und der Überschrift die Zustimmung geben 
will, den bitte ich um das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — So beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung in 

dritter Beratung. 

Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu 
erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmig so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 
27. Mai 1971 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Togo über den 
Luftverkehr 
— Drucksache 7/1779 — 

Bericht und Antrag des Ausschusses für Ver-
kehr (14. Ausschuß) 
— Drucksache 7/2221 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Freiherr 
Spies von Büllesheim 

(Erste Beratung 88. Sitzung) 

Ich darf vorher verkünden, daß das Spiel 3 : 0 für 
die deutsche Mannschaft endete. 

(Beifall.) 

Wünscht der Berichterstatter das Wort? — Das 
ist nicht der Fall. Das Wort zur Beratung wird auch 
nicht begehrt. Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer den Art. i und 2, Einleitung und Über-
schrift in der Schlußabstimmung zustimmen möchte, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Einstimmig so beschlossen. 

Der Punkt 18 wird später behandelt. 

Ich rufe den Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von  der  Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die 
Bundesanstalt für Flugsicherung 

— Drucksache 7/2095 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus- 
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 7/2258 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Müller (Nordenham) 

b) Bericht und Antrag des Ausschusses für Ver-
kehr (14. Ausschuß) 

— Drucksache 7/2257 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Wiefel 

(Erste Beratung 104. Sitzung) 

Wird das Wort zur Berichterstattung gewünscht? 
— Das Wort zur Beratung? — Das ist nicht der Fall. 
Dann kommen wir zur Abstimmung in zweiter Le-
sung über die Art. 1, 2 und 3, Einleitung und Über-
schrift. 

Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Einstimmig so beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung in 

dritter Beratung. 

Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu er-
heben. — Gegenprobe! — Enthaltungen?   Ein-
stimmig so beschlossen. 

Wir müssen noch über Punkt 2 des Ausschußan-
trags abstimmen, die Petitionen für erledigt zu er-
klären. Ich höre keinen Widerspruch. Es ist so be-
schlossen. 

Wir kommen zu Punkt 20 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch 
(EGStGB) 

— aus Drucksache 7/550 — 

Zweiter Bericht und Antrag des Sonderaus-
schusses für die Strafrechtsform 

— Drucksache 7/2222 — 
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Vizepräsident Frau Funcke 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Eyrich 
Abgeordneter Dr. Penner 

(Erste Beratung 36. Sitzung) 

Wünscht der Berichterstatter das Wort? — Das ist 
nicht der Fall. Das Wort zur Beratung wird nicht 
gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung in zweiter Beratung 
über die §§ 1, 2 und 3, Einleitung und Überschrift. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Einstimmig so beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung in 

dritter Lesung. 

Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu er-
heben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstim-
mig so beschlossen. 

Wir kommen zu Punkt 2 der Ausschußvorlage, die 
Petitionen für erledigt zu erklären. — Ich höre kei-
nen Widerspruch. Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zu Punkt 21 der  Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur 
vorläufigen Regelung der Rechte am Fest-
landsockel 
— Drucksache 7/1963 — 

Bericht und Antrag des Ausschusses für Wirt-
schaft (9. Ausschuß) 
— Drucksache 7/2225 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Schmidt (Wattenscheid) 

(Erste Beratung 96. Sitzung) 

Wünscht der Berichterstatter das Wort? — Das ist 
nicht der Fall. Das Wort zur Beratung wird nicht 
gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung in der zweiten 
Beratung über die Art. 1, 2 und 3, Einleitung und 
Überschrift. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Einstimmig so beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung in 

dritter Lesung. 

Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu er-
heben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstim-
mig so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr die Punkte 23 bis 25 auf — es 
handelt sich um von Mitgliedern des Hauses oder 
der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwürfe — : 

23. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Ermächtigung des Landes Baden-Württem-
berg zur Rechtsbereinigung 
— Drucksache 7/2206 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Rechtsausschuß 

24. Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Mick, Dr. Schneider, Sauer (Salzgitter), Nord-
lohne, Schmöle, Link, Dr. Prassler, Dr. Klein 
(Stolberg), Niegel und der Fraktion der CDU/ 
CSU eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes 
— Drucksache 7/2207 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

25. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Anpassung gesetzlich festgelegter Zuständig-
keiten an die Neuabgrenzung der Geschäfts-
bereiche von Bundesministern (Zuständig-
keitsanpassungs-Gesetz) 
— Drucksache 7/2214 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Innenausschuß 

Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Die Überweisungsvorschläge ersehen Sie aus 
der Tagesordnung. Können wir die Vorlagen ge-
meinsam überweisen? — Kein Widerspruch. Dann 
bitte ich um das Handzeichen: wer stimmt den 
Überweisungen zu? — Gegenprobe! -- Enthaltun-
gen? — Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 26 auf: 

Beratung des Antrags der Fraktionen der 
SPD, CDU/CSU, FDP 

betr. Änderung der Bezeichnung und Mit-
gliederzahl von Ausschüssen 
— Drucksache 7/2251 — 

Wünscht jemand das Wort dazu? — Das ist nicht 
der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Es ist 
so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 27 auf: 

Beratung der Ubersicht 8 des Rechtsausschus-
ses (6. Ausschuß) über die dem Deutschen 
Bundestag zugeleiteten Streitsachen vor dem 
Bundesverfassungsgericht 
— Drucksache 7/2218 — 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer der Vorlage 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstim-
mig so beschlossen. 

Ich rufe die Punkte 28 bis 34 der Tagesordnung 
auf — es handelt sich um Anträge der Ausschüsse 
über Vorschläge der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften —: 

28. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Ausschusses für Verkehr (14. Ausschuß) zu 
dem von der Bundesregierung zur Unterrich-
tung vorgelegten Vorschlag der EG-Kommis-
sion für eine Richtlinie des Rates zur Anglei- 
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Vizepräsident Frau Funcke 
chung der Rechtsvorschriften der Mitglied

-

staaten über die vorstehenden Außenkanten 
— Drucksachen 7/1612, 7/2220 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Tillmann 

29. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Ausschusses für Wirtschaft (9. Ausschuß) zu 
den von der Bundesregierung zur Unterrich-
tung vorgelegten Vorschlägen der EG-Kom-
mission für eine 

Empfehlung des Rates über die Koordinie-
rung der Entwicklungspolitik der Mitglied-
staaten und die strukturellen Angleichungen 
von Unternehmen des Luftfahrtsektors 

Mitteilung der Kommission an die Mitglied-
staaten über einen gemeinschaftlichen Rah-
men für die Beihilfen für Forschung und Ent-
wicklung, für Investition und für die Ver-
marktung im Gemeinsamen Markt betreffend 
Zivilflugzeuge, die im Rahmen Transnationa-
ler Programme in der Gemeinschaft gebaut 
werden 

Richtlinie des Rates über den Erlaß gemein-
samer Bestimmungen für Kreditversicherung, 
Kredite, Wechselkursgarantien und Garan-
tien gegen Preissteigerung für die Ausfuhr 
von Zivilflugzeugen, die im Rahmen Trans-
nationaler Programme in der Gemeinschaft 
gebaut werden, nach Drittländern 

Mitteilung der Kommission über die zoll-
technische Situation der Erzeugnisse des 
Flugsektors 

— Drucksachen VI /3733, 7/2227 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Scheu 

30. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Ausschusses für Wirtschaft (9. Ausschuß) zu 
den von der Bundesregierung zur Unterrich-
tung vorgelegten Vorschlägen der EG-Kom-
mission an den Rat betreffend den Schiffbau 

— Drucksachen 7/1315, 7/2228 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Suck 

31. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Ausschusses für Wirtschaft (9. Ausschuß) zu 
der von der Bundesregierung zur Unterrich-
tung vorgelegten Mitteilung der EG-Kom-
mission an den Rat über die Politik der Ge-
meinschaft auf dem Gebiet der Datenverar-
beitung 

— Drucksachen 7/1531, 7/2229 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Suck 

32. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Ausschusses für die Arbeit und Sozialord-
nung (11. Ausschuß) zu dem von der Bundes-
regierung zur Unterrichtung vorgelegten Vor-
schlag der EG-Kommission für eine Richtlinie 
des Rates zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten betreffend die 
Anwendung des in Artikel 119 EWGV nie-
dergelegten Grundsatzes des gleichen Ent-
gelts für Männer und Frauen 

— Drucksachen 7/1415, 7/2253 —

Berichterstatter: Abgeordneter Gansel 

33. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wirtschaft für Arbeit und Sozialordnung 
(11. Ausschuß) zu dem von der Bundesregie-
rung zur Unterrichtung vorgelegten Vor-
schlag der EG-Kommission für einen Ratsbe-
schluß über die Beteiligung des Europäischen 
Sozialfonds an Maßnahmen zugunsten der im 
Schiffbau Beschäftigten 

— Drucksachen 7/1672, 7/2254 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Gansel 

34. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung 
(11. Ausschuß) zu dem von der Bundesregie-
rung zur Unterrichtung vorgelegten Vor-
schlag der EG-Kommission für eine Richtlinie 
des Rates zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über den Ge-
räuschpegel in Ohrenhöhe der Fahrer von 
land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen 
auf Rädern 

— Drucksachen 7/1998, 7/2248 —

Berichterstatter: Abgeordneter Horstmeier 

Wünscht einer der Berichterstatter das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. Wird das Wort zu einer Vor-
lage gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ist das 
Haus einverstanden, daß wir gemeinsam abstim-
men? — Ich höre keinen Widerspruch. Wer den 
Vorlagen unter den Punkten 28 bis 34 der Tages-
ordnung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Es  ist so beschlossen. 

Damit sind wir am Ende unserer heutigen Tages-
ordnung. 

(Zurufe von der SPD: 35!) 

Ich berufe das Haus auf morgen, 19. Juni 1974, 
9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 17.52 Uhr.) 
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Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Münd

-

lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Klein (Stolberg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/2197 Fragen A 45 und 46) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung, eine gesetzliche Regelung 
zu treffen, um eine generelle Organentnahme zum Zwecke der 
Transplantation ohne ausdrückliche Einholung einer Zustimmung 
irgendeiner Person zu ermöglichen? 

Beabsichtigt die Bundesregierung, bundeseinheitlich Organ-
spenderausweise auszugeben, falls ja, wann ist damit zu rechnen? 

Zu Frage A 45: 

Auf Beschluß der 42. Justizministerkonferenz ist 
eine aus Medizinern und Juristen zusammengesetzte 
Arbeitsgruppe gebildet worden, die Anfang Juli 
d. J. zu ihrer ersten Arbeitstagung im Bundesmini-
sterium der Justiz zusammentreten wird. Aufgabe 
der Arbeitsgruppe ist es, die Frage einer gesetz-
lichen Regelung der Transplantationsproblematik zu 
prüfen. Dabei sollen auch die vielschichtigen und 
schwierigen Einwilligungsfragen einer Lösung zuge-
führt werden. Ohne den Ergebnissen der Arbeits-
gruppe vorgreifen zu wollen, kann jedoch schon 
jetzt gesagt werden, daß diese eine Reihe wider-
streitender Gesichtspunkte gegeneinander abzuwä-
gen haben wird. Denn das Anliegen der Medi-
zin, Patienten durch Transplantation zu heilen oder 
sogar vor dem Tode zu bewahren, wird nicht selten 
in Konflikt geraten mit dem Selbstbestimmungs-
recht des einzelnen, das auch die Entscheidung über 
den eigenen Körper für die Zeit nach dem Tode um-
faßt. Die Bundesregierung ist sich bewußt, daß es bei 
der hier angeschnittenen Frage nicht nur darum 
geht, Pietät gegenüber Verstorbenen zu üben, son-
dern auch darum, dem heute Lebenden die Gewiß-
heit zu geben, daß sein Wille nicht ohne zwingende 
Not übergangen werden wird. Der Gesetzgeber wird 
deshalb - je nach Fallgestaltung - zwischen den 
unterschiedlichen Belangen abzuwägen haben. Die 
Ergebnisse der schon genannten Arbeitsgruppe 
werden jedoch zunächst abzuwarten sein. 

Zu Frage A 46: 

Im Rahmen der Erörterungen der Arbeitsgruppe 
wird auch die Frage geprüft werden, wie dem 
Wunsche der Spender von Organtransplantaten 
nach Sichtbarmachung ihres Spenderwillens entge-
gengekommen werden kann. Auf jeden Fall wäre 
eine einheitliche Form dieser Erklärung zu be-
grüßen. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Lambinus (SPD) (Druck-
sache 7/2197 Fragen A 55 und 56) : 
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Auf wie viele Fälle von vermuteten Verstößen deutscher Fir-
men gegen die Rhodesiensanktionen ist die Bundesregierung 
vom Sanktionsausschuß der Vereinten Nationen bisher hinge-
wiesen worden, und welches waren Form und Ergebnis der dar-
aufhin veranlaßten Ermittlungen? 

Wann sind der Bundesregierung vom Sanktionsausschuß der 
Vereinten Nationen Unterlagen über die zuletzt im Nachrichten-
magazin „Der Spiegel" vom 3. Juni 1974 erwähnten Vermutun-
gen zugeleitet worden, denenzufolge die deutschen Unternehmen 
Klöckner-Werke AG, Neunkircher Eisenwerk AG sowie die 
Deutsche Bank AG in ein Projekt zur Kapazitätserweiterung der 
„Rhodesian Iron and Steel Company" verwickelt sein sollen, und 
welche Ermittlungen sind von der Bundesregierung daraufhin ver-
anlaßt worden? 

Zu Frage A 55: 

Die Bundesregierung ist seit 1968 in etwa 40 Fäl-
len vom Sanktionsausschuß der Vereinten Nationen 
auf vermutete Verstöße deutscher Firmen gegen die 
Südrhodesien-Bestimmungen hingewiesen wor-
den.*) Die daraufhin veranlaßten Ermittlungen wur-
den nach dem Außenwirtschaftsgesetz von den zu-
ständigen Oberfinanzdirektionen in Form von Be-
triebsprüfungen bei den betroffenen Firmen durch-
geführt, und zwar mit folgendem Ergebnis: 

— In drei Fällen handelte es sich um die Abwick-
lung von Altverträgen aus der Zeit vor dem 
Südrhodesien-Embargo; hier lag kein Verstoß 
gegen die einschlägigen Bestimmungen vor. 

— Bei einem weiteren Hinweis konnte der Ver-
dacht eines Verstoßes ausgeräumt werden; die-
ser Fall wurde dann auch in der Sanktionsliste 
der Vereinten Nationen gestrichen. 

— In einem Fall hat sich der Verdacht des Sank-
tionsausschusses bestätigt; gegen die betroffene 
Firma läuft zur Zeit ein Bußgeldverfahren. 

— In den übrigen Fällen konnte kein Beweis für 
einen Verstoß erbracht werden. 

Zu Frage A 56: 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat 
der Bundesregierung mit Note vom 3. Mai 1974 — 
eingegangen im Auswärtigen Amt am 15. Mai 
1974 — den Zeitungsausschnitt der Sunday Times 
vom 14. April 1974 übermittelt, auf den Sie sich 
in Ihrer Anfrage vom 19. April 1974 bezogen haben. 
Die Bundesregierung hat jedoch bereits unmittelbar 
nach Bekanntwerden der Meldung der Sunday 
Times Ermittlungen über die zuständigen Ober-
finanzdirektionen eingeleitet und sich auf diploma-
tischem Wege weitere Unterlagen über den Vorgang 
beschafft. Erste Überprüfungen bei den betroffenen 
Firmen haben bereits stattgefunden. Ein endgültiges 
Ergebnis liegt noch nicht vor. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Walkhoff (SPD) (Druck-
sache 7/2197 Frage A 57): 

*) In der kurzen zur Beantwortung der Frage zur Verfü-
gung stehenden Zeit konnte die Zahl nicht ganz genau 
ermittelt werden. 

Welche Maßnahmen wurden bisher getroffen, um Spätaussied-
lern durch eine umfassende Verbraucherberatung und -aufklärung 
die Voraussetzung dafür zu geben, sich in einer ihnen ungewohn-
ten „Konsumgesellschaft" zurechtzufinden? 

Die Betreuungsmaßnahmen für Spätaussiedler 
werden von den Ländern durchgeführt. Inwieweit 
darin eine Verbraucherberatung eingeschlossen ist, 
ist hier nicht bekannt. Vom Bundesministerium des 
Innern ist jedoch ein Wegweiser für Aussiedler 
herausgegeben worden, in den — auf besonderem 
Blatt — Warnungen vor unseriösen Geschäftema-
chern aufgenommen worden sind. Die Bundesregie-
rung wird sich mit den Ländern in Verbindung set-
zen, um zu prüfen, ob im Rahmen der von diesen 
durchgeführten Betreuungsmaßnahmen die Ver-
braucherberatung und Aufklärung verstärkt wer-
den kann. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2197 Frage A 73) : 

Liegen bereits erste Ergebnisse der deutsch-belgischen Raum-
ordnungskommission zur räumlichen Entwicklung des deutsch-
belgischen Grenzraums vor, zumal sich diese Kommission z. Z. 
mit einer Bestandsaufnahme als Grundlage für die Erarbeitung 
grenzüberschreitender Zielvorstellungen in dieser Hinsicht be-
faßt, wenn nicht, wann kann mit einem Ergebnis gerechnet 
werden? 

Die in der Frage erwähnte Bestandsaufnahme als 
Grundlage für die Erarbeitung grenzüberschreiten-
der Zielvorstellungen ist von der deutsch-belgischen 
Raumordnungskommission zu Beginn dieses Jahres 
beschlossen worden. Die Kommission hat mit dieser 
Aufgabe eine Arbeitsgruppe betraut, die unter 
ihrem belgischen Vorsitzenden bislang zweimal zu-
sammengetreten ist und über die Bestandsaufnahme 
hinaus bereits eine Zusammenstellung der beson-
deren raumordnungspolitischen Probleme im 
deutsch-belgischen Grenzgebiet in Angriff genom-
men hat. Erste Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind 
noch in diesem Jahr zu erwarten. 

Die Erarbeitung von Zielvorstellungen für die 
Entwicklung des gemeinsamen deutsch-belgischen 
Planungsraumes dürfte jedoch noch längere Zeit in 
Anspruch nehmen, nicht zuletzt deshalb, weil es 
sich hierbei um eine Aufgabe der zwischenstaat-
lichen Zusammenarbeit handelt, für die bisher keine 
einschlägigen Erfahrungen vorliegen. Ein Termin für 
den Abschluß dieser Arbeiten läßt sich zur Zeit noch 
nicht nennen. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack auf die Münd

-

lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Schneider 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/2197 Fragen A 74 und 75): 
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Wie hoch sind die Obergrenzen für Miete und Belastung in 
den einzelnen Ländern, und welche Änderungen haben sich ge-
genüber den Vorjahren ergeben? 

Welche Erfahrungen liegen der Bundesregierung bisher über 
die Anwendung des Verbots der Zweckentfremdung von Wohn-
raum vor, in welchen Fallgruppen wurde bisher das Zweckent-
fremdungsverbot überwiegend angewandt, und fällt nach Auf-
fassung der Bundesregierung auch das Leerstehen von Wohn-
raum unter das Zweckentfremdungsverbot? 

Zu Frage A 74: 

Die Obergrenzen für Mieten im öffentlich geför-
derten sozialen Wohnungsbau des Jahres 1974 
(Wohnungsbauprogramm 1974) sind — aufgrund der 
Meldungen der Länder — letztmals nach dem Stande 
vom 1. März 1974 zusammengestellt worden. Die 
Aufstellung zeigt, daß die Eckwerte zwischen 
3,60 DM und 4,70 DM je qm Wohnfläche /Monat 
liegen. 

Weiterhin ist in diesem Zusammenhang von Be-
deutung, daß die Obergrenzen auch noch z. T. inner-
halb der einzelnen Länder unterschiedlich hoch sind. 
Maßstab für die Differenzierung ist im allgemeinen 
die Einwohnerzahl der Orte oder die Ausstattung 
der Wohnungen. 

Ein Vergleich mit den Obergrenzen für Mieten 
nach dem Stand der Zusammenstellung vom i . März 
1973 zeigt, daß die Eckwerte in den Ländern (aus-
genommen Berlin, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein) in der letzten Zeit unverändert geblieben 
sind. 

Die Frage, ob eine aus einer Eigentumsmaßnahme 
resultierende Belastung noch tragbar ist, beurteilen 
die Länder im allgemeinen nicht anhand der Ober-
grenzen für Mieten, sondern messen sie in der Regel 
an dem Familieneinkommen. 

Die Eckwerte sind auch hier verschieden. Sie lie-
gen z. B. bei der Mietobergrenze (Berlin) oder einem 
Betrag in Höhe von 1/3 des jährlichen Familienein-
kommens (Baden-Württemberg, Nordrhein-West-
falen). 

Ein Vergleich mit dem Jahre 1973 zeigt, daß bei 
den Eckwerten keine Veränderungen festgestellt 
werden konnten. 

Zu Frage A 75: 

Der Bundesregierung steht eigenes Erfahrungs-
material über die Anwendung des Verbots der 
Zweckentfremdung von Wohnraum nicht zur Ver-
fügung. Die für das Bau-, Wohnungs- und Sied-
lungswesen zuständigen Herren Minister (Senato-
ren) der Länder sind daher darum gebeten worden, 
ihre Erfahrungen über die Anwendung des Zweck-
entfremdungsverbots mitzuteilen und auch darüber 
zu berichten in welchen Fallgruppen es bisher über-
wiegend angewandt worden ist. Sobald mir die Stel-
lungnahmen der Länder vorliegen, werde ich Sie 
davon unterrichten. 

Ob nach geltendem Recht das Leerstehenlassen 
von Wohnraum als Zweckentfremdung anzusehen 
ist, kann letztverbindlich nur von den Gerichten ent-
schieden werden. 

Die Landesjustizverwaltungen haben auf eine An-
frage des Bundesministers der Justiz überwiegend 
die Auffassung vertreten, daß es als Zweckentfrem-
dung anzusehen sei, wenn der Verfügungsberech-
tigte Wohnraum Leerstehen läßt, obwohl eine Ver-
mietung möglich wäre. Berlin hat dies in der zu 
Artikel 6 des Mietrechtsverbesserungsgesetzes er-
gangenen Verordnung vom 25. Juli 1972 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin S. 1455) ausdrück-
lich klargestellt. Einige Länder haben diese Auffas-
sung in ihren Verwaltungsrichtlinien an die nach-
geordneten Behörden mitgeteilt, so Bayern in dem 
Rundschreiben des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern vom 21. Februar 1972. Im Schrifttum 
wird diese Auffassung vor allem von Schmidt-
Futterer vertreten und in dem kürzlich erschienenen 
Kommentar „Wohnraumschutzgesetze" (unter Rand-
note IV 29 S. 245 ff.) näher begründet. Die Bundes-
regierung strebt eine Klarstellung, die auch von den 
Ländern für wünschenswert angesehen wird, an. 
Diese ist im Entwurf eines Modernisierungsgesetzes 
vorgesehen, der zur Zeit im Bundesministerium für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau vorbereitet 
wird. 
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